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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Äussere Sicherheit

Josef Dittli (fdp, UR) schlug mit seinem Vorschlag, innerhalb der Armee ein
Cyberdefence-Kommando einzurichten, einen eigentlichen Paradigmenwechsel vor.
Bereits seit Jahren war der Bund bestrebt, im Bereich Cyber-Kriminalität neue Wege zu
gehen und den sich verändernden technologischen Entwicklungen Rechnung zu tragen,
indem beispielsweise die Nationale Strategie zum Schutz der Schweiz vor Cyber-Risiken
(NCS) lanciert wurde. Eine eigentliche Cyber-Armee wurde jedoch in diesen Prozessen
noch nicht konzipiert. Mit der fortschreitenden Digitalisierung und den damit
ausgelösten Datenverschiebungen müssen Sicherheitsaspekte im Cyber-Bereich jedoch
zunehmend angesprochen sowie entsprechende Massnahmen vorgesehen werden.
Dittli wollte innerhalb des VBS und der Armee eine eigene Truppe zur Cyberabwehr
aufbauen. Er leitete die Notwendigkeit seines Vorschlags aus dem Verfassungsauftrag
an die Armee ab. Ein professionalisiertes Kommando mit 100 bis 150 Cyberspezialisten
soll, flankiert von einer 400-600 AdA-starken Cybertruppe, die sensiblen
Infrastrukturen schützen. Die Ausbildung dieser Spezialisten soll über eine eigens zu
schaffende Cyber-RS erfolgen. Sieben Punkte führte der Motionär an, die eine solche
Cyber-Einheit erfüllen können muss: Eigene Systeme jederzeit schützen; eigenständige
Cyberoperationen durchführen (z. B. Cyberaufklärung, -verteidigung, aber auch
-angriff); den NDB unterstützen; Unterstützungsleistungen weiterer Betreiber kritischer
Infrastrukturen; zivile Behörden in Cyberangelegenheiten unterstützen. Dafür soll die
Armee einerseits Kooperationen mit dem Forschungsplatz, aber auch dem
Hochschulbereich eingehen und andererseits Vorbereitungen treffen, damit eine
solche militärische Cyber-Einheit konzipiert werden kann. Dittli schlug also eine
eigentliche Cyber-Armeeeinheit vor, daneben war auch eine Motion von Ständerat Eder
(fdp, ZG) hängig, der sich im Cyber-Bereich ein Kompetenzzentrum wünschte. Diese
Motion wurde vom Ständerat bereits dem Zweitrat überwiesen.

Der Bundesrat zeigte sich in seiner Antwort auf den Vorstoss skeptisch. Elemente der
Zielvorgabe würden gegenwärtig mit einem Aktionsplan Cyberdefence angegangen,
dieser erfülle weite Teile der Motion. Bezüglich der Anliegen die Truppe betreffend
(Verfügbarkeit, Stärke, Milizprinzip) seien daher die nächsten Schritte in der Umsetzung
des Aktionsplans, wie sie bis 2020 vorgesehen sind, abzuwarten. Hinsichtlich der
Einrichtung eines eigenen Kommandos zeigte sich die Regierung offener, man müsse
aber auch hier abwarten, wie sich solche Leitungsstrukturen in ein Gesamtgefüge
integrieren liessen. So sprach sich der Bundesrat noch gegen die Motion aus, hielt sich
aber die Möglichkeit offen, bei einer allfälligen Annahme im Erstrat via das VBS
zuhanden des Zweitrats noch auf den Motionstext Einfluss zu nehmen.

Die Ratsdebatte wurde mit einem Ordnungsantrag Hêche (sp, JU) eröffnet, der die
Motion der zuständigen SiK zur Vorprüfung zuweisen wollte. Hêche wollte nicht
mehrspurig fahren und nicht neben den Prozessen um den Aktionsplan des
Bundesrates und der zuvor angenommenen Motion Eder (fdp, ZG) zusätzlich auch noch
einen Prozess zur Schaffung einer Cyber-Armee anstossen. Der Motionär entgegnete
jedoch, dass sich die Ziele der Motion Eder nicht mit denjenigen seiner eigenen
überschneiden würden, da er sich eben auf den Bereich Armee beschränke. Im Übrigen
hätte sich ja die Regierung offen gegenüber der Motion gezeigt und einzig an der
Cyber-RS Anstoss genommen. Der Ordnungsantrag wurde nicht angenommen, damit
konnte der Vorstoss materiell behandelt werden.
Der Motionär verteidigte sein Anliegen mit der Einschätzung, dass nicht klar sei, was der
Bundesrat und das VBS im Cyber-Bereich erreichen wollen. Zwar werde viel
unternommen, auch gerade bezüglich der Rollendefinition der Armee und ihrer
Funktionen in der Cyberabwehr, offen sei jedoch, wie die Stärken der Miliz einbezogen
werden können. Der Aktionsplan Cyberdefence sei laut Dittli (fdp, UR) „in Ordnung”,
jedoch sei kaum etwas über seinen Inhalt bekannt. Dass ein wesentlicher Teil seiner
Motion bereits in anderen Prozessen umgesetzt wird, begrüsste er, aber das wichtige
und titelgebende Anliegen seines Vorstosses, ein Cyber-Kommando in die
Armeestrukturen einzubinden, sei eben noch nicht angedacht. Ebenso fehle in der
Debatte über die Möglichkeiten, IT-Spezialisten zu finden und auszubilden, die Prüfung
einer Cyber-RS. Es gebe schliesslich bereits IT-Spezialisten in den Rechenzentren von
Bund und VBS, eine systematische armeenahe Cyber-Ausbildung fehle jedoch komplett.

MOTION
DATUM: 25.09.2017
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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Er sah denn auch einen Steilpass in der geäusserten Bereitschaft der Regierung, im
Falle einer Annahme seiner Motion noch Änderungsvorschläge zuhanden der SiK-NR zu
machen. Diesen Steilpass müsste der Ständerat „also der Sache zuliebe annehmen”.
Ratskollege Ettlin (cvp, OW) blies ins gleiche Horn. Es gebe bereits heute monatlich
tausende Cyberangriffe auf diverse kritische Strukturen und er finde die Argumentation
der Regierung, eine Cyber-RS sei nicht möglich, da sie sich nicht in die bestehenden
Ausbildungsmodelle der Armee einfügen lasse, „speziell”. Die Annahme neuer
Herausforderungen, auch im Bereich (Cyber-)Verteidigung sei wichtig, so der
Obwaldner weiter.
Verteidigungsminister Parmelin argumentierte vergeblich mit den bestehenden
Arbeiten und der Bereitschaft, den Weg der Cyberabwehr weiter gehen zu wollen. Das
Ratsplenum nahm die Motion mit 34 zu 7 Stimmen deutlich an. 1

Ein Cyberdefence-Kommando innerhalb der Strukturen der Armee zu etablieren, stiess
bei der SiK des Nationalrates grundsätzlich auf Zustimmung. Jedoch sahen die
Sicherheitspolitikerinnen und -politiker noch Präzisierungspotenzial beim Text der
Motion Dittli (fdp, UR). So soll statt von einem Kommando von einer «Cyber-
Organisation» die Rede sein. Ferner sei der Begriff «Cyber-Bataillon» unzutreffend,
weil dadurch suggeriert werde, dass eine autonome Formation errichtet würde.
Hingegen sei vorgesehen, dass IT-Spezialisten der Verwaltung und des Militärs
zusammen zum Einsatz kommen würden. Schliesslich wollte die Kommission darauf
verzichten, eigens eine Cyber-RS durchzuführen. Stattdessen sollten AdA, die ein Talent
im Cyber-Bereich hätten, erst später eine armee(fach)spezifische Cyberausbildung
erhalten und in einem weiteren Schritt einer Cyber-Einheit zugeteilt werden. Mit
diesen Änderungen gelangte die SiK einstimmig ans Ratsplenum. 
In der Nationalratsdebatte folgten nur die nötigsten Wortmeldungen.
Kommissionssprecher Dobler (fdp, SG) fasste die zentralen Punkte zusammen. Weil die
von der Kommission vorgeschlagenen Änderungen vom Bundesrat angeregt worden
waren und in der Kommission Einigkeit geherrscht hatte, konnte der St. Galler auf die
Unterstützung seiner Kommissionskolleginnen und -kollegen zählen. Dem
Verteidigungsminister blieb nur übrig, die nunmehr von der Regierung mitgetragenen
Änderungen zur Annahme zu empfehlen und die Abkehr von der zuvor herrschenden,
ablehnenden Meinung bekannt zu geben. In der Folge wurde die Motion im Nationalrat
angenommen, wobei sie in der kleinen Kammer aufgrund der vorgenommenen
Änderungen nochmals traktandiert werden musste. 2

MOTION
DATUM: 12.12.2017
MAXIMILIAN SCHUBIGER

In der Frühjahrssession 2018 des Ständerates war die Beschlussfassung zu einem
Cyberdefence-Kommando nur noch Formsache. Der Motionär selbst, aber auch die
ständerätliche SiK, zeigten sich mit der vom Nationalrat veränderten Fassung
einverstanden. Weil der Ständerat selbst zuvor bereits einmal dem Anliegen zugestimmt
hatte und nun auch in der Ständekammer seitens des Verteidigungsministers grünes
Licht gegeben wurde, galt die Motion schon beinahe als angenommen. Ohne
Gegenstimme wurde sie denn auch abgesegnet. 3

MOTION
DATUM: 06.03.2018
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Strafrecht

Das Berufsgeheimnis von Ärzten, Anwälten und anderen Personen soll – wenn es nicht
zur Organisation und Begehung von Straftaten missbraucht wird – bei der Überwachung
des Post- und Telefonverkehrs durch die Strafverfolgungsbehörden besser geschützt
werden. Der Nationalrat überwies eine im Vorjahr vom Ständerat verabschiedete
Motion ebenfalls. 4

MOTION
DATUM: 13.06.1996
HANS HIRTER

Eine Motion der ständerätlichen Kommission für Rechtsfragen, welche die Verwendung
und die Weitergabe von unrechtmässig erworbenen Bankkundendaten strafbar machen
wollte, scheiterte im Nationalrat durch den Stichentscheid der Präsidentin. Einerseits
sahen die Gegner keinen Handlungsbedarf und andererseits wollten sie verhindern,
dass ein allfällig neu eingeführter Straftatbestand Datenhehlerei nur auf
Bankkundendaten beschränkt würde. 5

MOTION
DATUM: 19.06.2013
NADJA ACKERMANN
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Um den Strafjustizbehörden eine korrekte Urteilsfassung zu ermöglichen, soll das
Verwertungsverbot von bereits gelöschten Strafregistereinträgen zu bedingt
ausgesprochenen Freiheitsstrafen aufgehoben werden. Diese Änderung des
Strafregistergesetzes gegen die „blinden“ Richter forderte eine Motion Bischof (cvp,
SO), die der Ständerat an den ebenfalls zustimmenden Nationalrat überwies. 6

MOTION
DATUM: 24.11.2014
NADJA ACKERMANN

Wer die Identität einer anderen Person missbraucht, begeht eine schwere
Persönlichkeitsverletzung und soll straf- und zivilrechtlich bestraft werden. Die
Aufnahme missbräuchlicher Nutzung von fremden, persönlichen Daten als eigenes
Delikt forderte eine Motion Comte (fdp, NE), die der Ständerat mit 21 zu 9 Stimmen an
den Nationalrat überwies. Die grosse Kammer nahm den Vorstoss ebenfalls an. Der
Bundesrat sah in diesem Feld keine Gesetzeslücke und beantragte dementsprechend
die Ablehnung der Motion. 7

MOTION
DATUM: 24.11.2014
NADJA ACKERMANN

Datenschutz und Statistik

Die Bestimmungen des neuen Datenschutzgesetzes werden sowohl für den Bund als
auch für Private gelten, hingegen aus Gründen der kantonalen Autonomie der
Verwaltungsorganisation nicht für die Kantone und Gemeinden. Eine Motion Salvioni
(fdp, TI) für die Schaffung einer Verfassungsgrundlage, welche es dem Bund erlauben
würde, allgemein gültige Datenschutzregeln aufzustellen, lehnte der Nationalrat auf
Antrag des Bundesrates ab. Der Vorsteher des EJPD gab dabei zu bedenken, dass vom
neuen Bundesgesetz eine Nachahmungs- und Harmonisierungswirkung auf die Kantone
erwartet werde und deshalb eine Verfassungs- und anschliessende Gesetzesrevision
nur zu Verzögerungen führen würde. Eine Kommissionsmotion für die Erarbeitung von
Datenschutzregeln für den Telekommunikationsbereich wurde hingegen überwiesen
(Mo. 91.032). 8

MOTION
DATUM: 21.06.1991
HANS HIRTER

Eine Arbeitsgruppe der GPK des Nationalrats legte ihren Bericht (93.004) und ihre
Empfehlungen zur Praxis der Telefonabhörung vor. Sie stellte dabei fest, dass das
Ausmass der Abhörungen gering ist und sich die Bundesbehörden an den gesetzlichen
Rahmen halten. Gleichzeitig kam sie aber zum Schluss, dass dieses Instrument auf die
Bekämpfung des organisierten Verbrechens konzentriert werden sollte und der
Datenschutz, namentlich für Drittpersonen, auszubauen sei. Mit dem Einverständnis
des Bundesrates überwiesen beide Parlamentskammern eine entsprechende Motion. 9

MOTION
DATUM: 09.12.1993
HANS HIRTER

Die Geschäftsprüfungskommission des Ständerates untersuchte die bestehenden
Online-Verbindungen im Bereich des Polizeiwesens und formulierte dazu eine Reihe
von Empfehlungen an den Bundesrat zwecks vermehrter Transparenz und verbessertem
Datenschutz. Mit einer Motion verlangte sie, dass auch Pilotprojekte solcher
Verbindungen einer gesetzlichen Grundlage bedürfen, und dass der Bund bei
Zugriffsgesuchen für seine Datenbanken Mindeststandards für Zugang, Nutzung, Schutz
und Kontrolle aufstellt. Die kleine Kammer und anschliessend auch der Nationalrat
stimmten dieser Motion ohne Gegenstimme zu. 10

MOTION
DATUM: 16.03.1999
HANS HIRTER

Im Anschluss an seine Beratungen dieser Vorlagen lehnte der Nationalrat auf Antrag
des Bundesrates gegen die Stimmen der Linken eine Motion seiner Rechtskommission
für vermehrte Kontroll- und Einflussmöglichkeiten des Parlaments beim Entscheid
über Informationssysteme des Bundes und bei der Ausarbeitung von ihre Anwendung
regelnden Verordnungen ab. Bundesrat Koller verwies dabei neben der
Gewaltentrennung auch auf die Einflussmöglichkeiten des Parlaments beim Erlass der
Gesetzesgrundlagen, welche gemäss Datenschutzgesetz für jedes Informationssystem
erforderlich sind. 11

MOTION
DATUM: 21.04.1999
HANS HIRTER
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Der Zugriff auf das 2010 eingeführte Informationssystem Ausweisschriften (ISA) soll
gelockert werden. Im Ständerat konnte sich ein Kommissionsminderheitsantrag mit 21
zu 15 Stimmen für die Überweisung einer Motion Geissbühler (svp, BE) durchsetzen. Die
Motion forderte, dass die Polizeibehörden einen leichteren Zugang zu den im
Informationssystem gespeicherten Fotos haben. Der Bundesrat hatte 2009 aufgrund
der im Rahmen der Referendumsabstimmung zum neuen Ausweisgesetz (AwG) in der
Bevölkerung geäusserten Bedenken explizit den Zugriff auf die Datenbank für
Fahndungszwecke ausgeschlossen. In der kleinen Kammer setzte sich jedoch die
Meinung durch, dass die Praxis einen Abbau der Zugangshürden zum ISA notwendig
mache. 12

MOTION
DATUM: 14.03.2013
NADJA ACKERMANN

Eine interdisziplinäre Expertenkommission soll die Zukunft der Datensicherheit und
Datenbearbeitung untersuchen. Dies forderte eine in Reaktion auf die Enthüllungen
durch den ehemaligen NSA-Mitarbeiter Edward Snowden eingereichte Motion
Rechsteiner (sp, SG), welche der Ständerat in der Wintersession 2013 mit 21 zu 15
Stimmen bei 3 Enthaltungen an den Nationalrat überwies. Auch der Bundesrat ortete
Handlungsbedarf in diesem Bereich und stellte in Aussicht, zu Beginn 2014 ein
Bundesgesetz über die Informationssicherheit in die Vernehmlassung zu schicken. Das
Gesetz werde einheitliche, formell-gesetzliche Grundlagen für die Steuerung und die
Organisation der Informationssicherheit im Bund schaffen. Der Vorentwurf erfasst
unter anderem die Klassifizierung von Informationen, den Schutz von IKT-Mitteln, die
Personensicherheitsprüfungen sowie das vereinheitlichte
Betriebssicherheitsverfahren. Weiter ist eine behördenübergreifende Organisation der
Informationssicherheit im Bund vorgesehen. Eine Expertenkommission wollte der
Bundesrat nicht einsetzen und er warnte vor „übertriebenem Aktivismus“. 13

MOTION
DATUM: 03.12.2013
NADJA ACKERMANN

Um verstärkten Datenschutz bemühte sich eine Motion Rechsteiner (sp, SG), welche die
Einsetzung einer Expertenkommission zur Zukunft der Datenbearbeitung und
Datensicherheit wünschte. Auslöser des Vorstosses waren die eine historische Wende
darstellenden Enthüllungen durch Edward Snowden, die die Welt in ein Vor- und Nach-
Snowden teilten. Der eidgenössische Datenschutzbeauftragte begrüsste die Prüfung
der Frage, ob die Verfassungs- und Gesetzesbestimmungen in diesem Bereich noch
adäquat seien. Nach dem Ständerat nahm denn auch der Nationalrat die Motion mit 97
zu 80 Stimmen bei 4 Enthaltungen an, änderte sie jedoch dahingehend, dass der
Einsatz einer solchen Expertenkommission auf drei Jahre beschränkt wird. Die kleine
Kammer stimmte dieser Änderung zu. 14

MOTION
DATUM: 04.06.2014
NADJA ACKERMANN

Mit der diskussionslosen Annahme einer Motion Galladé (sp, ZH) wollte der Nationalrat
die Exekutive beauftragen, in Absprache mit der EU-Kommission die USA zur mehr
Datenschutz bei der Nutzung der Daten von Privatpersonen in der Schweiz
aufzufordern. Der Ständerat folgte mit 23 zu 19 Stimmen jedoch der ablehnenden
Haltung seiner Kommissionsmehrheit, die aufgrund der bereits laufenden Tätigkeiten
des Bundesrates keinen Handlungsbedarf ausmachte. Nur eine Minderheit der kleinen
Kammer wollte am Auftrag festhalten, um der Öffentlichkeit zu signalisieren, dass die
Bundesversammlung die bundesrätlichen Bemühungen unterstütze. 15

MOTION
DATUM: 12.06.2014
NADJA ACKERMANN

Die Fraktion der FDP befürchtete, dass es im Nachgang der Revision des
Bundesgesetzes über den Datenschutz sowie des Inkrafttretens der EU-
Datenschutzgrundverordnung zu Doppelspurigkeiten im Datenschutz kommen werde,
weil die Datenschutzaufsichten der EU und der Schweiz nicht aufeinander abgestimmt
seien. Wenn in der Schweiz niedergelassene Personen Daten von Personen bearbeiten,
die sich in der EU befinden, fällt diese Datenbearbeitung auch in den
Anwendungsbereich der EU-Verordnung. Dadurch unterstünden Schweizer
Unternehmen mit Kunden im EU-Raum nicht mehr nur der Aufsicht des EDÖB, sondern
auch jener aller betroffenen EU-Datenschutzbehörden, was gerade in puncto
Meldepflichten einen erheblichen, unnötigen Mehraufwand mit sich bringe. In einer
Motion forderte die FDP-Fraktion den Bundesrat auf, mit der EU Sondierungsgespräche
zu führen mit dem Ziel, die Anwendung des jeweils geltenden Datenschutzrechts zu
koordinieren. Der Bundesrat betonte in seiner Stellungnahme, dass eine effiziente
Zusammenarbeit in diesem Bereich sowohl im Interesse der Schweizer Behörden als
auch der Behörden der EU liegen müsse und signalisierte auch seine Bereitschaft zur

MOTION
DATUM: 16.12.2016
KARIN FRICK
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Aufnahme solcher Sondierungsgespräche mit der EU. Im Nationalrat erfuhr der Vorstoss
in der Wintersession 2016 stillschweigende Zustimmung. 16

Die Motion der FDP-Fraktion „Gegen Doppelspurigkeiten im Datenschutz“ brachte,
nachdem sie im Dezember 2016 vom Nationalrat stillschweigend angenommen worden
war, auch im Ständerat keinen Diskussionsbedarf mit sich. Die SPK-SR erwägte in ihrer
Vorberatung einzig, dass sie sich den Ausführungen des Bundesrates anschliesse und
beantragte einstimmig die Annahme der Motion. In der Frühjahrssession 2017 hiess die
Ständekammer den Vorstoss diskussionslos gut. Der Bundesrat muss nun mit der EU
Sondierungsgespräche über Zuständigkeiten im Datenschutz aufnehmen. 17

MOTION
DATUM: 27.02.2017
KARIN FRICK

Mit einer Motion forderte Claude Béglé (cvp, VD), dass bei der Revision des
Datenschutzgesetzes zwei geltende Gesetzesbestimmungen beibehalten werden. Es
handelt sich dabei einerseits um den Schutz von Personendaten juristischer Personen
und andererseits um die Möglichkeit für Unternehmen, ihre Datensicherheit durch
unabhängige Zertifizierungsstellen bewerten zu lassen. Béglés Ziel war, die Schweiz als
universellen virtuellen Datentresor zu positionieren, um eine Führungsrolle in der
weltweiten Datenspeicherung zu übernehmen. Durch die Gewährleistung eines hohen
Datenschutzniveaus erhoffte sich der Motionär, dass ein „Ökosystem“ aus innovativen
Unternehmen im Datenverarbeitungsbereich in der Schweiz entsteht. Der Bundesrat
führte in seiner Stellungnahme zum ersten Punkt der Motion aus, dass er im revidierten
Datenschutzgesetz gerade auf den Schutz von Personendaten juristischer Personen
verzichten wolle. Damit werde der grenzüberschreitende Datenverkehr verbessert und
zudem werde dem Stand des europäischen Datenschutzrechts – sowohl im Rahmen des
Europarats als auch im Rahmen der EU – Rechnung getragen. Den zweiten Punkt
beantragte der Bundesrat zur Annahme, da er nicht vorhabe, die Möglichkeit der
Zertifizierung infrage zu stellen. Dementsprechend lehnte der Nationalrat im
September 2016 den ersten Punkt der Motion ab und nahm die zweite Ziffer an. Im
Februar 2017, als der Ständerat über den zweiten Punkt der Motion befinden sollte, war
die Vernehmlassung zum revidierten Datenschutzgesetz bereits eröffnet worden. Die
kleine Kammer lehnte das Anliegen demnach ab, da das Parlament im Zuge der
Beratungen der DSG-Revision ohnehin die Möglichkeit haben werde, die Forderung zu
prüfen. 18

MOTION
DATUM: 27.02.2017
KARIN FRICK

Innere Sicherheit

Bei der Beratung des Datenschutzgesetzes in der Sommersession 1991 hatte die Linke
vergeblich gefordert, zumindest bis zum Vorliegen eines Staatsschutzgesetzes keine
Ausnahmebestimmungen für die Datensammlungen der Staatsschutzorgane zu
gewähren. Im Anschluss an diese Debatte überwies der Nationalrat eine im Vorjahr vom
Ständerat überwiesene Motion Rüesch (fdp, SG) für ein derartiges Gesetz. Der
Bundesrat hatte aber bereits vorher gehandelt. Nachdem der im Vorjahr vorgestellte
Entwurf für eine Verordnung in der Vernehmlassung auf grossen Widerstand gestossen
war, beschloss er im April, darauf zu verzichten und das EJPD mit der Ausarbeitung
eines Gesetzes zu beauftragen. 19

MOTION
DATUM: 06.06.1991
HANS HIRTER

Verbesserte Ermittlungsverfahren versprach man sich im Berichtsjahr auch von DNA-
Profil-Datenbanken. Mit den damit möglichen Analysen können biologische
Täterspuren (Blut, Speichel, Hautteilchen, Haare etc.) eindeutig einer Person
zugeordnet werden. Eine vom EJPD im Einvernehmen mit den kantonalen
Polizeidirektoren eingesetzte Expertenkommission empfahl, eine solche Datenbank
zentral beim Bund einzurichten. Da es sich bei diesem „genetischen Fingerabdruck“,
der allerdings keine Informationen über die Gene an sich enthält, um besonders
schützenswerte Daten handelt, würde die Datenbank einer gesetzlichen Grundlage
bedürfen. In ersten Kommentaren in den Medien wurde die Nützlichkeit derartiger
Analysen bei der Aufklärung und Verhinderung von schweren Verbrechen durch
Wiederholungstäter hervorgestrichen, gleichzeitig aber heftige Kritik am Vorschlag der
Experten vorgebracht, möglichst alle erkennungsdienstlich behandelten Personen darin
zu erfassen. Nationalrat Widmer (sp, LU) reichte eine Motion ein, in welcher er
rechtliche Grundlagen für den Schutz der Persönlichkeitsrechte verlangt. Insbesondere
sollen DNA-Profile von Personen, die sich nach der erkennungsdienstlichen Behandlung
als unschuldig erwiesen haben, wieder gelöscht werden. Der Kanton Bern, welcher

MOTION
DATUM: 12.04.1999
HANS HIRTER
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bereits über eine DNA-Profil-Sammlung verfügt, möchte allerdings nicht auf eine
bundesweite Regelung warten. Seine Regierung gab einen Gesetzesentwurf in die
Vernehmlassung, der jedoch als datenschützerisch ungenügend kritisiert wurde. 20

Polizei

Auf Antrag des Bundesrates nahm der Nationalrat eine Motion Romano (cvp, TI) an,
welche dem Fedpol die Kompetenz zur verdeckten Registrierung von terroristisch
motivierten Reisenden im Schengener Informationssystem (SIS) geben will. Die
verdeckte Ausschreibung im SIS – verdeckt deshalb, weil die betroffene Person über
ihre Registrierung nicht in Kenntnis gesetzt wird – stelle ein wichtiges Instrument zur
Verhinderung und Aufdeckung von Straftaten dar, so die Ansicht des Motionärs und des
Bundesrates. Das neue Nachrichtendienstgesetz sieht diese Kompetenz für den NDB
vor, damit dieser die Bedrohungslage im Zusammenhang mit registrierten Personen
präventiv einschätzen kann. Für die Ermittlung bei bereits begangenen Straftaten ist
jedoch das Fedpol zuständig. Dazu soll auch diese Behörde verdeckte Ausschreibungen
im SIS tätigen dürfen. Mit 149 gegen 39 Stimmen aus der SP-Fraktion bei einer
Enthaltung stimmte die grosse Kammer dem Vorstoss in der Herbstsession 2016 zu. 21

MOTION
DATUM: 14.09.2016
KARIN FRICK

In der Wintersession 2016 stimmte als Zweitrat auch der Ständerat der Motion Romano
(cvp, TI) zur verdeckten Registrierung von terroristisch motivierten Reisenden im SIS
zu. Neben dem NDB, dessen diesbezügliche Kompetenz im neuen
Nachrichtendienstgesetz festgeschrieben ist, wird nun auch das Fedpol die Befugnis
erhalten, terroristisch motivierte Reisende verdeckt im SIS auszuschreiben. Ein
Vernehmlassungsentwurf für die entsprechende gesetzliche Grundlage soll bis Ende
2017 vorliegen. 22

MOTION
DATUM: 14.12.2016
KARIN FRICK

Landesverteidigung

Landesverteidigung und Gesellschaft

Le groupe radical (Mo. 90.447) et le député Blocher (udc, ZH) (Mo. 90.428) déposèrent
des textes demandant la création d'un département fédéral de la défense, regroupant
l'armée, la protection civile, les engagements en faveur de la paix et le Corps suisse
d'aide en cas de catastrophe. A cette dernière insertion s'opposa catégoriquement son
directeur, Charles Raedersdorf. 23

MOTION
DATUM: 31.03.1990
BRIGITTE CARETTI

Au mois de mars, le Conseil des Etats a adopté une motion Hess (plr, OW) chargeant le
gouvernement de garantir une disponibilité opérationnelle du service de police
aérienne en dehors des heures de travail normales. Le conseiller aux Etats a estimé que
le service de surveillance passive permanente de l’espace aérien ne suffit pas et donc
que la disponibilité des moyens d’intervention doit également être assurée de manière
permanente. Le Conseil fédéral a proposé d’accepter la motion en précisant que
l’efficacité maximale de telles mesures ne serait atteinte qu’à moyen terme. Au Conseil
national, une minorité Birrer-Heimo (ps, LU) a estimé la mesure inutile au vu de
l’absence d’incident à déplorer, et des coûts sont disproportionnés relativement aux
objectifs concernés et a considéré que la motion étend les engagements de l’armée
alors que celle-ci fait déjà face à de nombreux problèmes financiers. La chambre basse
a accepté la motion par 98 voix contre 47. La gauche l’a unanimement rejetée. 24

MOTION
DATUM: 15.09.2010
SÉBASTIEN SCHNYDER

Im Frühjahr wurde im Ständerat eine Motion Kuprecht (svp, SZ) eingereicht, welche die
militärische Motorfahrerausbildung betrifft. Diese soll so angepasst werden, dass sie
lückenlos für den zivilen Gebrauch verwendbar wird. Der militärische
Lastwagenführerausweis reichte seit Inkrafttreten der revidierten
Chauffeurzulassungsverordnung (CZV) Anfang September 2009 nicht mehr aus, um für
zivile Unternehmen als Berufschauffeur tätig zu sein, da fortan neben der Fahrerlaubnis
auch ein Fähigkeitsnachweis erbracht werden musste. Der Motionär sah in der
Erweiterung der militärischen Fahrerausbildung eine Chance, den Bedarf an
Berufschauffeuren zu decken, was auch der Wirtschaft zugute kommen würde. Der
Fähigkeitsausweis sollte als Abschluss der militärischen Fahrerausbildung während der

MOTION
DATUM: 06.12.2012
MAXIMILIAN SCHUBIGER

01.01.90 - 01.01.20 7ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Rekrutenschule erworben werden. In diesem Punkt sah der Bundesrat Schwierigkeiten:
Die Zeit während der RS sei einerseits zu knapp und andererseits koste der Fahrausweis
pro Rekrut rund CHF 1'000, was in der Summe CHF 1 Mio. übersteigen würde. Entgegen
dem ablehnenden Votum von Bundesrat Maurer wurde die Motion im Rat deutlich
angenommen. Die SiK des Nationalrates empfahl die Motion in der Folge ebenfalls zur
Annahme. Dabei wurden vor allem die Synergien hervorgehoben, welche durch den
Vorstoss genutzt werden können. Viel genanntes Argument war die Validierung
militärischer Ausbildungen im Zivilleben. In der Schlussabstimmung wurde die Motion
schliesslich auch im Nationalrat mit 105 zu 42 Stimmen angenommen. 25

Militärorganisation

Le Conseil national a transmis, sous forme de postulat, une motion du groupe
démocrate-chrétien qui demande un réexamen d'urgence de la politique de sécurité.
Parmi les mesures proposées figurent notamment la réorganisation du DMF, des
entreprises d'armement et de la structure de direction de l'armée, ainsi que la
réduction de la durée du service militaire et la mise en place d'un médiateur. La même
Chambre a encore transmis la motion du conseiller aux Etats Uhlmann (udc, TG) (Mo.
90.528) demandant au Conseil fédéral un rapport sur une nouvelle conception de la
défense nationale. Elle a également accepté le postulat Ledergerber (ps, ZH) (Po.
91.3196) invitant le gouvernement à concevoir et rédiger le plan directeur «Armée 95»
de façon que le parlement puisse choisir entre plusieurs variantes relatives au nombre
de soldats, à leur organisation ou à leur armement. 26

MOTION
DATUM: 13.12.1991
SERGE TERRIBILINI

Eine Motion Brügger (sp, FR), welche den Bundesrat aufforderte, aus ökologischen
Gründen auf den Ausbau des Schiessplatzes Kaisereggalp (BE) zu verzichten, wurde vom
Nationalrat abgelehnt. Der Bundesrat argumentierte, es handle sich bei diesem Projekt
nicht um einen Ausbau, sondern lediglich um die bessere Erschliessung des
Schiessplatzes, wobei nach Möglichkeiten auf die Belange des Natur- und
Landschaftsschutzes Rücksicht genommen werde. 27

MOTION
DATUM: 21.09.1993
MARIANNE BENTELI

Le Conseil des Etats a transmis comme postulat une motion Schoch (prd, AR)
demandant au Conseil fédéral de préparer un projet visant à abroger le code pénal
militaire et à transférer dans le code pénal les dispositions qui ne répondent qu'à des
besoins spécifiquement militaires. 28

MOTION
DATUM: 09.06.1995
ALEXANDRE FÜZESSÉRY

Le Conseil national a transmis comme postulat une motion Haering Binder (ps, ZH)
demandant au gouvernement de procéder aux modifications législatives nécessaires
pour que les entreprises d'armement et d'entretien puissent dégager un bénéfice
d'exploitation et constituer un capital-risque, ce afin d'accroître l'autonomie
indispensable à leur reconversion civile. 29

MOTION
DATUM: 06.10.1995
ALEXANDRE FÜZESSÉRY

Le Conseil national a transmis comme postulat une motion Bonny (prd, BE) demandant
au gouvernement de prendre des mesures efficaces afin de lutter contre les nombreux
abus commis en matière d'exemption du service militaire. 30

MOTION
DATUM: 06.10.1995
ALEXANDRE FÜZESSÉRY

Le Conseil national a rejeté une motion Hollenstein (pe, SG) demandant au
gouvernement d'édicter des prescriptions qui soumettent, en temps de paix, les avions
militaires aux mêmes règles en matière de vitesse et d'altitude que celles en vigueur
pour l'aviation civile. Suivant l'argumentation de l'exécutif, la majorité des députés a
estimé que la plus grande liberté accordée à l'aviation militaire était indispensable si
l'on entendait garantir une formation crédible des pilotes militaires. 31

MOTION
DATUM: 22.03.1996
ALEXANDRE FÜZESSÉRY
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Le Conseil national a transmis comme postulat une motion Fehr (udc, ZH) (Mo.
96.3153) demandant au gouvernement de prendre un ensemble de mesures afin
d'améliorer la formation des militaires. Parmi celles-ci, le motionnaire enjoint le
Conseil fédéral de combler les lacunes d'effectifs du corps des instructeurs d'ici à la fin
de l'année 1998. De concert avec l'exécutif, la majorité des députés a estimé que la
forme moins contraignante du postulat était préférable dans la mesure où les délais
prévus dans la motion ne pouvaient être tenus. La grande chambre a en revanche rejeté
une motion Seiler (udc, BE) (Mo. 95.3070) demandant que les services accomplis dans
le cadre des corps de sapeurs-pompiers figurent dans le livret de service. La majorité
des députés a estimé que la base légale nécessaire pour une telle mesure faisait défaut,
la loi ne reconnaissant pas que les services accomplis au sein des pompiers constituent
un service de substitution aux devoirs militaires. 32

MOTION
DATUM: 16.09.1996
ALEXANDRE FÜZESSÉRY

Le Conseil national a transmis comme postulat une motion de Franziska Teuscher (pe,
BE) demandant que les cours de sport militaire et les cours alpins soldés facultatifs
soient désormais comptés comme jours de service. Dans son intervention, la
conseillère nationale a relevé qu’une modification de la loi fédérale allant dans ce sens
permettrait de supprimer le statut curieux des jours de service volontaires mais soldés,
tout en permettant de faire des économies. Selon elle, cette clarification serait
également dans l’intérêt des employeurs de ces soldats « volontaires ». Dans sa
réponse, le Conseil fédéral a souligné qu’il était prêt à examiner cette possibilité, mais
qu’il ne désirait pas supprimer le statut volontaire et facultatif de ces activités. Selon
lui, dans le cadre du service militaire obligatoire, l’instruction doit avoir la priorité et il
rejette l’idée d’y intégrer la totalité du sport militaire. Par ailleurs, le gouvernement a
fait savoir que le DDPS avait prévu que les activités hors service (comme les
compétitions militaires internationales à l’étranger) soient à l’avenir comptabilisées
comme jours de service. Cette mesure devrait entrer en vigueur avec effet rétroactif au
1er janvier 1999. 33

MOTION
DATUM: 19.03.1999
FRANÇOIS HUGUENET

Le conseiller aux Etats Bruno Frick (pdc, SZ) a proposé la création de troupes équipées
et formées essentiellement pour aider les autorités civiles. Intégrée dans le cadre de la
réforme « Armée XXI », cette « garde nationale helvétique » serait notamment engagée
lors de catastrophes, mais également dans des missions de protection ou de
sécurisation de la population et des installations. Elle ne serait par contre pas destinée
au maintien de l’ordre public. Cosignée par 14 autres députés, cette motion a
finalement été transmise comme postulat sur proposition du Conseil fédéral. Le
gouvernement ne désirait en effet pas intégrer un texte modifiant les structures, alors
que le processus de réforme oscille encore entre la stratégie et la doctrine. 34

MOTION
DATUM: 07.06.1999
FRANÇOIS HUGUENET

Une commission du Conseil des Etats a demandé sous la forme d’une motion que le
gouvernement maintienne le niveau des dépenses des secteurs de l’armée et de la
protection de la population tel qu'il a été fixé dans le plan financier sous revue. Cette
perspective devrait rester en vigueur jusqu'à une décision définitive sur la structure
d’«Armée XXI» et sur l'avenir de la protection civile. Après ratification de la motion par
le Conseil fédéral, celle-ci a été accepté par les deux Chambres. Toutefois, le
Département des finances a élevé la voix pour demander à Adolf Ogi d’envisager des
économies en termes de frais administratifs au sein du DDPS. La quote-part des
dépenses d’exploitation serait ainsi passé de 47% en 1990 à 60% dix ans plus tard. Le
Département de la défense a rétorqué en retour avoir réduit de 8211 postes son
personnel sur la même période, remplissant ainsi un objectif important d’Armée 95.
Ces chiffres ont été immédiatement contestés par Kaspar Villiger qui a rappelé que
cette réduction touche essentiellement le personnel des entreprises d’armement
nouvellement privatisées, ne portant qu’à 4'459 le nombre d’emplois supprimés. Sur ce
chiffre, plus de la moitié (2'321 postes) représentent des suppressions d’emploi
réalisées dans ces mêmes entreprises d’armement, avant leur privatisation. Avec 81
instructeurs et 167 maîtres spécialisés de plus qu’en 1990 – alors que les jours de
service ont entre temps diminués de moitié – l’administration militaire demeure
encore trop fournie aux yeux du DFF. Par ailleurs, le calcul des dépenses de la troupe
pour l’exercice 1999 (logement, nourriture, solde, transport) s’est élevé à CHF 211.7
millions, soit une hausse de 10% par rapport à l’année précédente. Près de 225'000
Suisses ont effectué leurs obligations militaires, ce qui représente plus de 6.5 millions
de jours de service, dont 300'000 consacrés à l’encadrement de réfugiés ou à la
surveillance des missions diplomatiques. 35

MOTION
DATUM: 03.10.2000
FRANÇOIS BARRAS

01.01.90 - 01.01.20 9ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Le Conseil des Etats a accepté une motion émanant de la commission de l’économie et
des redevances, proposant la modification de la loi sur l’assurance chômage-invalidité
(LACI) et du régime des APG afin que les jeunes entre deux périodes de service militaire
ou entre la fin de leurs études et leur service militaire ne soient plus privés de leurs
indemnités de chômage. Cette motion avait été agréée l’année précédente par le
Conseil national. 36

MOTION
DATUM: 20.03.2001
FRANÇOIS BARRAS

Par voie de motion, le conseiller national Pierre Chiffelle (ps, VD) a demandé au
gouvernement d’examiner un abandon des tirs obligatoires auxquels chaque soldat est
astreint. Le parlementaire, en argument principal, a avancé qu’une économie d’environ
CHF 10 millions pourrait être réalisée en réformant un exercice selon lui inutilement
contraignant. Sans entrer dans le débat des chiffres, Samuel Schmid a défendu
l’importance de maintenir un niveau d’efficacité optimum via les tirs obligatoires,
objectif qui n’est pas développé individuellement durant les cours de répétition. Cet
exercice annuel est prévu dans le cadre d’Armée XXI, aussi pour conserver à chaque
soldat une bonne connaissance des prescriptions de sécurité et une régulière
maintenance technique de son arme. Au National, la motion a été refusée par 68 voix
contre 45. 37

MOTION
DATUM: 08.06.2001
FRANÇOIS BARRAS

C’est sur la base d’un rapport de la SSA relatif à des difficultés financières que connaît
un nombre croissant de recrues que le conseiller national Berberat (ps, NE) avait
déposé, en 2004, une motion chargeant le Conseil fédéral de modifier l’ordonnance
sur l’assurance-maladie (du 27 juin 1995), de sorte que les recrues n’aient plus à
continuer de payer leurs primes d’assurance-maladie dès le moment où elles
commencent une période d’instruction militaire supérieure à 60 jours. Les chambres
ont adopté cette motion durant l’année sous revue. Le Conseil fédéral s’était d’ailleurs
prononcé en faveur de celle-ci, de même que la CPS-CE. 38

MOTION
DATUM: 14.06.2005
ELIE BURGOS

Les chambres ont adopté, sur avis favorable du Conseil fédéral, une motion du député
zurichois Hans Rutschmann (udc), qui demandait au gouvernement de fixer les
exigences applicables à la formation des personnes voulant devenir officiers de
carrière, de telle sorte que celles d’entre elles qui n’ont pas suivi de formation
universitaire puissent aussi se porter candidates. 39

MOTION
DATUM: 18.12.2006
ELIE BURGOS

Le Conseil national a adopté, sur recommandation du Conseil fédéral, une motion du
député Mario Fehr (ps, ZH), qui demandait à ce dernier de mener des négociations avec
la Turquie dans le but de permettre aux doubles nationaux turco-suisses de
n’accomplir leur service militaire que dans l’un des deux pays. 40

MOTION
DATUM: 05.10.2007
ELIE BURGOS

A l’instar du Conseil national en 2007, le Conseil des Etats a adopté une motion du
député Mario Fehr (ps, ZH), qui demandait au Conseil fédéral de mener des
négociations avec la Turquie dans le but de permettre aux doubles nationaux turco-
suisses de n’accomplir leur service militaire que dans l’un des deux pays. 41

MOTION
DATUM: 17.03.2008
ELIE BURGOS

Entretemps toutefois, le Parlement jurassien avait adopté par 28 voix contre 27 une
motion du député popiste Rémy Meury interdisant la garde armée sur le territoire
cantonal. Le gouvernement jurassien, opposé à cette motion et ayant déclaré qu’il
n’était pas comptétent pour agir en la matière, n’a pas caché son embarras en vue de la
réalisation de celle-ci. 42

MOTION
DATUM: 04.09.2008
ELIE BURGOS

Les chambres ont examiné durant l’année sous revue une motion déposée par le
conseiller national Adrian Amstutz (udc, BE), qui demandait au Conseil fédéral
d'examiner le concept de stationnement actuel des Forces aériennes et de proposer
des solutions pour combler ses lacunes manifestes. Le député a notamment mis en
évidence le fait que la concentration de l'exploitation des avions à réaction sur trois
aérodromes entraînait des nuisances massives pour les régions concernées et offre peu
de marge de manoeuvre en cas d'événements naturels ou de menaces. Il a également

MOTION
DATUM: 04.12.2008
ELIE BURGOS
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demandé qu’il soit tenu compte, lors de ce réexamen, de la planification à moyen et à
long termes des Forces aériennes sur la base d'une analyse sérieuse des menaces et
des conséquences des acquisitions prochaines dans le cadre du remplacement partiel
des avions de combat F-5 Tiger. Le Conseil national a adopté sans discussion cette
motion, contre l’avis du Conseil fédéral, par 101 voix contre 77. Les débats à la chambre
des cantons ont permis de clarifier la position du gouvernement par rapport à la
question du stationnement actuel et futur des Forces aériennes et l’avancée des
discussions entre Confédération et cantons concernés par ce dossier. Le chef du DDPS,
le conseiller fédéral Samuel Schmid, qui a mis en garde les députés contre les buts de la
motion jugés «mal ajustés» par rapport à l’évolution générale du dossier, s’est déclaré
prêt à poursuivre les négociations avec les cantons concernés en cas de rejet de celle-
ci. Les députés ont entendu son appel et rejeté la motion en question. 43

Les chambres ont examiné une motion Banga (ps, SO), reprise entretemps par Hans
Widmer (ps, LU), qui demandait au Conseil fédéral de présenter un programme d'action
qui donne de nouvelles perspectives au personnel militaire de métier et aux soldats
contractuels, qui crée de nouvelles impulsions porteuses d'avenir pour renforcer le
volet professionnel d'«Armée XXI» et qui améliore la procédure régissant les missions
des militaires à l'étranger. Soutenue par le groupe démocrate-chrétien, radical et une
partie du groupe socialiste, cette motion a été adoptée par 92 voix contre 79 au Conseil
national. Elle a toutefois été rejetée au Conseil des Etats. 44

MOTION
DATUM: 04.12.2008
ELIE BURGOS

En juin, une motion Eichenberger-Walther (plr, AG) a été déposée et ensuite adoptée
par le Conseil national. Elle demande au Conseil fédéral de créer des bases légales pour
des mesures plus pointues en matière de non-recrutement ou d'exclusion de l'armée.
Ces mesures devaient ainsi déployer leurs effets avant et pendant toute la durée des
obligations militaires. Le Conseil fédéral a répondu au mois d'août qu'il partageait cet
avis et qu'il étudiait un nouveau projet de révision de la LAAM à proposer au parlement
(voir ici). 45

MOTION
DATUM: 11.06.2009
SÉBASTIEN SCHNYDER

En septembre, le Conseil des Etats a adopté une motion Maury Pasquier (ps, GE)
demandant au Conseil fédéral d’introduire dans la révision de la loi sur le matériel de
guerre (LMG) une interdiction du financement des armes interdites par la Convention
d'Oslo sur les armes à sous-munitions afin de permettre sa ratification. La députée a
estimé que bien que la convention interdît l'assistance, l'encouragement et l'incitation
à la production des armes à sous-munitions, la LMG ne disait rien sur le financement
par des personnes physiques ou morales des entreprises étrangères qui produisaient
des armes interdites par cette même loi. 46

MOTION
DATUM: 10.09.2009
SÉBASTIEN SCHNYDER

Le Conseil des Etats a transmis une motion Eichenberger-Walther (plr, AG) demandant
au gouvernement de mettre en place des mesures plus exigeantes en matière de non-
recrutement ou d’exclusion de l’armée. Le Conseil national a par contre rejeté son
initiative parlementaire (In. pa. 09.405) visant à mieux repérer les délinquants mineurs
lors du recrutement. 47

MOTION
DATUM: 16.03.2010
SÉBASTIEN SCHNYDER

En mars, le Conseil national a repris les discussions relatives à la motion Hiltpold (plr,
GE) sur les armes à sous-munitions demandant d’introduire une disposition
supplémentaire prohibant le financement des armes interdites par la Convention
d’Oslo dans la modification de la loi sur le matériel de guerre (LMG). Cette modification
vise à permettre la ratification de ladite convention. Le motionnaire exige encore
l’établissement de sanctions pénales en cas d’infraction. Cette motion est strictement
identique à celle Maury Pasquier (ps, GE) déposée en même temps et adoptée par le
Conseil des Etats l’année précédente. Le Conseil fédéral a recommandé d’approuver
les deux motions. La majorité de la CPS-CN a invité par 13 voix contre 10 au rejet des
motions estimant qu’elles sont très difficilement applicables et qu’il y a des risques de
délocalisation d’entreprises et donc de perte d’emplois. La chambre du peuple a
cependant adopté les deux motions, respectivement par 94 voix contre 59 et par 81
contre 74. Les motions ont été soutenues de manières unanimes par la gauche et en
partie par les groupe PLR et PDC, le groupe PLR ayant soutenu quasi unanimement la
proposition Hiltpold. En juin, le Conseil des Etats a décidé de transmettre la motion

MOTION
DATUM: 17.06.2010
SÉBASTIEN SCHNYDER
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Hiltpold de manière tacite. 48

Le Conseil des Etats a adopté tacitement deux motions identiques de Felix Gutzwiller
(plr, ZH) et d’Urs Schwaller (pdc, FR) (Mo. 09.4333) chargeant le Conseil fédéral de
présenter un plan de mesures visant à remédier aux carences observées au sein de
l’armée avec les moyens à disposition. Ce plan doit notamment proposer de nouveaux
modèles de services militaires plus économiques. Les motionnaires répondent ainsi au
chef du DDPS qu’ils accusent de se plaindre de ne pas avoir assez d’argent sans faire de
proposition concrète. En mai, le PLR a appuyé cette offensive contre Ueli Maurer en
l’accusant de jouer un jeu de provocation et de faire des propositions hâtives au lieu de
faire un travail consciencieux. Le Conseil national a également décidé de transmettre
les deux motions. 49

MOTION
DATUM: 15.09.2010
SÉBASTIEN SCHNYDER

Le Conseil national a accepté par 142 voix contre 26 une motion de sa CPS chargeant le
gouvernement d’étudier systématiquement la possibilité d’améliorer la capacité
énergétique des installations de l’armée en construction ou en rénovation, et d’y
intégrer des installations de production d’énergie renouvelable. La commission
souhaite de la sorte diminuer la part d’énergies fossiles consommée et si possible
vendre une partie de l’énergie ainsi produite. Le Conseil des Etats a décidé de
transmettre la motion à l’unanimité. 50

MOTION
DATUM: 29.09.2010
SÉBASTIEN SCHNYDER

Eine von beiden Räten überwiesene Motion Niederberger (cvp, NW), fordert, dass der
Bundesrat die Stelle eines Truppenombudsmanns schaffen soll. Der Motionär sieht in
Ombudsstellen ein modernes Führungsinstrument unserer Gesellschaft, welches sich
schon mehrfach bewährt habe. Zudem wurde in diesem Vorstoss die Chance gesehen,
den Ruf der Armee zu verbessern. Der Bundesrat stellte sich gegen die Motion, da diese
Frage erst innerhalb des umfassenderen Prozesses der Militärgesetzrevision
aufgegriffen werden soll und in der Institution der Dienstbeschwerde bereits ein Mittel
zur Unmutsäusserung bereit stehe. Die Motion war 2011 vom Ständerat bereits
überwiesen worden. Der Nationalrat, welcher sich Ende 2011 mit dem Geschäft befasst
hatte, unterstützte das Vorhaben, fügte allerdings eine Änderung an: Der militärische
Rang des Ombudsmanns sollte nicht vorgegeben werden. Mit dieser moderaten
Änderung wurde die Motion angenommen und damit zurück an den Ständerat geschickt
wo sie akzeptiert und im Februar 2012 an den Bundesrat überwiesen wurde. 51

MOTION
DATUM: 29.02.2012
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Mit einer Motion zum Thema Armeewaffen gelangte die Sicherheitspolitische
Kommission des Ständerates im März an den Bundesrat. Unter dem Titel Stärkerer
Schutz vor Waffenmissbrauch will die Kommission erreichen, dass bei Verdacht auf
Waffenmissbrauch innert kürzerer Frist reagiert werden kann. Dabei soll bereits bei
Androhung von Waffengewalt eine Schusswaffe eingezogen werden können. Nachdem
bei Gewaltdelikten, aber auch Suiziden, immer wieder Armeewaffen zum Einsatz
gekommen waren, strebte die SiK eine bessere Zusammenarbeit mit den kantonalen
Stellen an und beauftragte den Bundesrat, rasch mit der Konferenz der kantonalen
Polizei- und JustizdirektorInnen (KKJPD) eine gesetzliche Grundlage zu erarbeiten. Die
Motion wurde im Ständerat auf Antrag des Bundesrates angenommen und im
September auch vom Nationalrat diskussionslos bestätigt. 52

MOTION
DATUM: 26.09.2012
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Die Finanzierung der Armee war Gegenstand mehrerer weiterer Vorstösse. Bereits im
Vorjahr wurde der Bundesrat durch die Postulate Glanzmann-Hunkeler (cvp, LU) (Po.
12.3744) und Eichenberger-Walther (fdp, AG) (Po. 12.3745) aufgefordert, aufzuzeigen,
wo beabsichtigte Kosteneinsparungen ansetzen sollten. Durch die Kurskorrektur mittels
SiK-Motion wurde dies hinfällig. Noch offen blieb eine Motion Bieri (cvp, ZG), in welcher
der Bundesrat aufgefordert wurde, die finanziellen Eckwerte der Armee anzupassen.
Diese im März 2012 eingereichte Motion ist durch zwischenzeitlich getätigte Schritte
bereits teilweise erfüllt worden. Einzig eine vom Motionär eingebrachte, neue
Finanzierungslösung für die Armee blieb Gegenstand der Diskussion. Er rief nach
Einrichtung eines permanenten Fonds, welcher durch diverse Positionen der
Armeefinanzierung (Immobilien, Rüstung, Verkauf nicht mehr benötigter Einrichtungen)
geäufnet werden soll. Dieser grundsätzliche und materielle Unterschied zur von der
Regierung vorgeschlagenen und später im Parlament genehmigten Fondsfinanzierung

MOTION
DATUM: 06.03.2013
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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der neuen Kampfflugzeuge müsse vertieft behandelt werden. Diese Debatte wurde
vorerst vertagt. Anfang 2013 wurde im Ständerat beschlossen, die Motion zu sistieren,
bis die Botschaft über die WEA vorliegen werde. 53

Zur Finanzierung der Armee stand die Behandlung einer Motion Müller Leo (cvp, LU) aus,
die den Bundesrat auffordert, eine gesetzliche Grundlage vorzuschlagen, welche einen
Zahlungsrahmen für die Armee über mehrere Jahre ermöglichen soll. Damit wurde die
oft monierte Planungssicherheit für die Armeeführung thematisiert. Im Sinne einer
Vereinheitlichung der mehrjährigen Finanzbeschlüsse analog anderer
Aufgabenbereiche, soll ein Zahlungsrahmen für z. B. vier Jahre festgelegt und jeweils
periodisch beschlossen werden. Dieses Modell soll die bis anhin jährlich gefasste
Plafondfinanzierung ablösen. Müller sprach damit eine ähnliche Lösung an, wie sie
bereits Ständerat Bieri Anfang 2012 vorgeschlagen hatte. Müller griff dieses Thema auf,
weil die im Rahmen des Konsolidierungs- und Aufgabenüberprüfungspaket (KAP)
vorgesehenen Massnahmen in der Schwebe standen, da dieses Programm von den
Räten an den Bundesrat zurückgewiesen worden war. Diese Geschäfte und die daraus
folgenden Diskussionen waren ein Ringen um eine konsensfähige Armeefinanzierung.
Der Bundesrat stand dabei zwischen der Umsetzung der vom Parlament geforderten
Rahmenbedingungen und dem ebenfalls vom Parlament evozierten Spardruck. Die
Suche nach Lösungen erwies sich in Zeiten gewichtiger Rüstungsbeschaffungen, wie
dem anstehenden Gripen-Kauf, als zäh. 54

MOTION
DATUM: 27.09.2013
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Bereits im November 2012 hatte die Sicherheitspolitische Kommission des Nationalrats
(SiK-NR) eine Motion eingereicht, welche eine konsequente Umsetzung des
Bundesbeschlusses zum Armeebericht verlangte. Im Zentrum der Forderung stand die
Festsetzung des Armeeplafonds auf CHF 5 Mia. Im Armeebericht hatte der Bundesrat
2010 einen Plafond von CHF 4,4 Mia. skizziert, welcher in der Folge im Parlament
jedoch um 600 Mio. auf CHF 5 Mia. erhöht wurde. Der Bundesrat hatte diesen
Beschluss allerdings umgangen und mit einem Plafond von CHF 4,7 Mia. geplant. Mit
dieser Kommissionsmotion wollte die SiK-NR diese Abweichung korrigieren und den
Bundesrat verpflichten, die vom Parlament beschlossenen CHF 5 Mia. ohne Abstriche
einzusetzen. Eine Minderheit von immerhin neun Kommissionsmitgliedern verweigerte
der Motion allerdings ihre Unterstützung. In seiner Antwort beharrte der Bundesrat auf
seiner eingenommenen Haltung und beantragte Ablehnung der Motion mit der
Begründung, die Armee habe mit CHF 4,7 Mia. genügend finanzielle Ressourcen, um
ihren verfassungsmässigen Auftrag zu erfüllen. Gleichzeitig entgegnete er, damit nicht
den Parlamentswillen missachten zu wollen. Als Gründe wurden terminliche
Verschiebungen in der Gripen-Beschaffung sowie eine Kostenreduktion gegenüber der
ursprünglichen Konzeption angeführt. In der Ratsdebatte ab März des Berichtsjahres
berief sich der Verteidigungsminister auf das Parlamentsgesetz, wonach der Bundesrat
von Planungsaufträgen des Parlaments abrücken könne. Die streitbaren, in der
Finanzplanung eingesparten CHF 300 Mio. bedeuten gemäss SiK-NR eine Einsparung
bei der Materialbeschaffung. Hier setzt das Sparbestreben der Regierung denn auch an:
Sie möchte aus Spargründen Ausrüstungslücken bei den Truppen in Kauf nehmen. Die
Mehrheit des Nationalrates sah jedoch Handlungsbedarf. Die „Durchsetzungsmotion“
wurde entsprechend mit 99 zu 66 Stimmen gutgeheissen. Der Ständerat setze sich im
September mit dieser Motion auseinander. Die ständerätliche SiK hatte vorgängig eine
Anpassung der Motion vorgenommen und dem Plenum beantragt, für die Jahre 2014
und 2015 eine Armeefinanzierung mit je CHF 4,7 Mia. vorzusehen und ab 2016 den
Finanzierungsrahmen auf die vom Nationalrat geforderten CHF 5 Mia. anzuheben. Doch
auch in der SiK des Ständerates wehrte sich eine Minderheit gegen die Motion. Die
Ratsdebatte entglitt zeitweise in eine Grundsatzdiskussion über Bestand und
Finanzierung der Armee, war jedoch auch durch staatspolitische Voten geprägt. So
kritisierte Ständerat Minder (parteilos, SH) das Vorgehen der nationalrätlichen SiK
scharf. Es grenze an „politische Selbstbefriedigung und nähre den Boden der
Politverdrossenheit.“ Zudem sei es nicht angezeigt, dass Gruppen von Parlamentariern,
welche mit gefassten Beschlüssen nicht einverstanden seien, ähnlich lautende, neue
Motionen lancierten, so der Schaffhauser. Er plädierte zudem für einen Wandel hin zu
längerfristig angelegten Armeebudgets an Stelle von jährlich abzusegnenden Plafonds.
Die Debatte stand auch im Zeichen verschiedener noch hängiger Geschäfte, wie der
Weiterentwicklung der Armee (WEA) sowie dem Konsolidierungs- und
Aufgabenüberprüfungspaket (KAP) 2014, welche direkt oder indirekt von der
behandelten Motion tangiert waren. Trotz der Einwände von Bundesrat Maurer wurde
die Motion mit 26 zu 16 Stimmen in ihrer leicht abgeänderten Version angenommen.

MOTION
DATUM: 05.12.2013
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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Der Nationalrat verzichtete auf eine Differenzbereinigung und nahm die Motion gemäss
Vorschlag des Ständerates ebenfalls an. 55

Mit der Annahme einer bereits 2013 eingereichten Motion Glanzmann (cvp, AG), hatte
der Nationalrat grünes Licht für die Berücksichtigung regionalpolitischer Bedürfnisse
bei der Aufhebung militärischer Standorte gegeben. So forderte die Motionärin, dass im
Stationierungskonzept der Armee künftig darauf geachtet werden soll, dass prioritär in
städtischen Gebieten Infrastruktur freizugeben sei, um beispielsweise Wohnraum und
Arbeitsplätze zu schaffen. Als Hauptbegründung wird angeführt, dass die Aufgabe von
Standorten in ländlicheren Gebieten den lokalen Arbeitsmarkt stark beeinflusst,
beziehungsweise diese Arbeitsplätze in jenen Gebieten schwierig zu ersetzen seien.
Vorbehältlich einer Prüfung nach militärischen Zielen, zeigte sich auch die Regierung
bereit, diesen Vorstoss zu berücksichtigen. Verteidigungsminister Maurer hatte sich in
der Beratung entsprechend positiv geäussert, gab jedoch auch bekannt, dass das VBS
diese Stossrichtung strategisch bereits eingeschlagen habe. Gleichzeitig hatte er zum
Standort Sion/VS und dem dortigen Flugplatz Stellung nehmen müssen, da Ständerat
Jean-René Fournier (cvp, VS) die Sorgen eines besonders peripheren Kantons
angemahnt hatte. Das Wallis beherbergt an mehreren Standorten teils grosse Bauten
der Armee und sieht sich im Standortkonzept benachteiligt. Das Ratsplenum stimmte
der Motion Anfang 2014 zu. 56

MOTION
DATUM: 05.03.2014
MAXIMILIAN SCHUBIGER

In der Sommersession 2014 konnte der Nationalrat eine Motion Müller (cvp, LU) wieder
aufnehmen, nachdem diese im Vorjahr noch verschoben worden war. Der Motionär
verlangt vom Bundesrat, eine gesetzliche Grundlage vorzuschlagen, welche einen
Zahlungsrahmen für die Armee über mehrere Jahre ermöglichen soll. Damit sollte die
oft monierte Planungsunsicherheit für die Armeeführung thematisiert und entschärft
werden. Im Sinne einer Vereinheitlichung der mehrjährigen Finanzbeschlüsse analog
anderer Aufgabenbereiche, soll ein Zahlungsrahmen für beispielsweise vier Jahre
festgelegt und jeweils periodisch beschlossen werden. Dieses Modell soll die bis anhin
jährlich gefasste Plafondfinanzierung ablösen. 2014 präsentierte sich das Zeitfenster
etwas günstiger, da im Zuge der Weiterentwicklung der Armee (WEA) auch die
Militärgesetzrevision anstand und eine solch grundsätzliche Änderung des
Finanzierungsprimats gleich mit aufgegleist werden könnte. Die Gegenposition nahm
Nationalrat Glättli (gp, ZH) ein, welcher darauf pochte, zuerst die definitive
Beschlussfassung über die WEA abzuwarten. Verteidigungsminister Maurer signalisierte
allerdings im Plenum die Bereitschaft der Regierung, die Forderungen aus der Motion
zu erfüllen, was schliesslich zu deren Annahme mit 139 zu 39 Stimmen bei 6
Enthaltungen führte. Im Ständerat glänzte der parteilose Thomas Minder (parteilos, SH)
mit einer flammenden Rede für die Motion. Nachdem das Ansinnen bereits früher
gescheitert und auch ein ähnlicher Vorschlag aus seiner eigenen Feder nicht auf
Wohlwollen gestossen war, sei nun endlich ein positives Signal aus dem Nationalrat
gesendet worden. Man solle nun endlich für die Armee ähnliche
Finanzierungsgrundlagen schaffen, wie es für andere Bereiche längst Usus sei. Mit der
Annahme der Motion auch im Ständerat wird nun die Armeefinanzierung neu
ausgestaltet und nicht mehr über Plafonds bestimmt, sondern über einen
mehrjährigen, weniger häufig zu beschliessenden Zahlungsrahmen. Im Zuge dieser
Entscheidung wurde eine Motion Bieri (cvp, ZG) zurückgezogen, welche Grundsätzliches
über die Zukunft der Armee angehen wollte. 57

MOTION
DATUM: 19.06.2014
MAXIMILIAN SCHUBIGER

La motion demandant l'application cohérente de l'arrêté fédéral sur le rapport de
l'armée a été classée, suite à la publication du message du Conseil fédéral relatif à la
modification des bases légales concernant le développement de l'armée. Sous la
rubrique «Besoins financiers futurs», il présente les prochaines acquisitions de l'armée
et informe que des économies seront nécessaires sur le long terme même avec un
plafond des dépenses de 5 milliards de francs. 58

MOTION
DATUM: 18.06.2015
DIANE PORCELLANA
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Anfang Juni wurde im Ständerat eine Motion Jositsch (sp, ZH) mit dem Titel
Drogensuchtests in der Armee angenommen und dem Nationalrat überwiesen. Der
Motionär wollte damit durchsetzen, dass auch präventive Drogensuchtests
durchgeführt werden und diese nicht mehr nur in Verdachtsfällen angeordnet werden
können. Drogenkonsum sei in der Armee ebenso ein Thema, wie in der Gesellschaft und
wenn Armeeangehörige im Dienst ständen, seien sie Teil der Staatsgewalt, bedienten
Waffen und lenkten Fahrzeuge. Bei Drogenmissbrauch könnten Dritte gefährdet
werden, weswegen Präventionsmassnahmen nötig seien, so die Einschätzung des
Zürcher Standesvertreters. Der dadurch entstehende Eingriff in die persönliche
Freiheit eines Armeeangehörigen bedarf einer gesetzlichen Grundlage, weswegen der
Weg über eine Motion gewählt worden war. 
Der Bundesrat begrüsste den Vorstoss und beantragte ihn zur Annahme, weswegen im
Ratsplenum keine Debatte nötig wurde. Zudem gab Verteidigungsminister Parmelin in
seiner Stellungnahme im Rat nochmals seiner Offenheit gegenüber dem Vorstoss
Ausdruck, so dass das Geschäft diskussionslos angenommen wurde. 59

MOTION
DATUM: 08.06.2016
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Kurz nach Bekanntwerden, dass Bundesrat Parmelin das BODLUV-Projekt sistiert hatte,
wollte die SiK des Nationalrates proaktiv Einfluss auf das Armeebudget nehmen und
mittels Motion sicherstellen, dass im Rüstungsprogramm 2017 sämtliche
Armeefinanzen für die Rüstungsausgaben eingesetzt werden können und keine
Restkredite entstehen. Weil BODLUV ursprünglich für das Rüstungsprogramm 2017
vorgesehen gewesen war und folglich mit dessen zwischenzeitlichem Wegfall Gelder
frei geworden waren, wollte die Kommission erwirken, dass tatsächlich CHF 5 Mrd. für
die Armee ausgegeben würden und nicht etwa weniger. Dieser Meinung war auch die
Regierung, wie sie in ihrer Stellungnahme bekannt gab, jedoch empfahl sie die Motion
gleichwohl zur Ablehnung. Sie stellte jedoch auch bloss in Aussicht, dass die
Rüstungsplanung angepasst werde und für den im RP 2017 berücksichtigten Zeitraum
andere Projekte anvisiert würden. Spezifische Projekte konnten damals vom Bundesrat
noch nicht benannt werden.
Kommissionssprecher Büchler (svp, SG) appellierte im Nationalrat an seine Kolleginnen
und Kollegen, dass die Armeeführung dringend Planungssicherheit brauche und dafür
ein Rüstungsprogramm über CHF 700 Mio. nötig sei. Dies entsprach dem für BODLUV
vorgesehenen Betrag. Minderheitssprecher Flach (glp, AG) hielt nichts von diesem
Antrag und nannte ihn „sicherheitspolitisch und finanzpolitisch verantwortungslos”. Es
gebe gar kein Beschaffungsprojekt mit diesem hohen Finanzbedarf, das bereits
beantragt werden könne. Trotz Gegenwehr – auch des Verteidigungsministers – wurde
die Motion mit 126 zu 63 Stimmen angenommen. 60

MOTION
DATUM: 15.06.2016
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Die vom Nationalrat überwiesene Motion für ein grösseres Volumen des
Rüstungsprogramms 2017 angesichts der ausgefallenen BODLUV-Beschaffung fand im
Ständerat keinen Anklang. Bereits seine SiK stellte sich (einstimmig) dagegen. Man wolle
dem Bundesrat und dem VBS nicht die Flexibilität und Handlungsfreiheit nehmen. Es
könne nicht erwartet werden, dass bis zur Publikation des neuen RP neue
Beschaffungsprojekte reif sein würden. Damit folgte die Kommission weitgehend der
bundesrätlichen Meinung. Stattdessen verwies sie zuversichtlich auf den
Bundesbeschluss vom vergangenen März zum Zahlungsrahmen der Armee und auf das
Bekenntnis des Parlaments, dass der Armee über 4 Jahre hinweg gesamthaft CHF 20
Mrd. zur Verfügung stehen werden.
Dem war im Plenum kaum etwas anzufügen. Kommissionssprecher Baumann (cvp, UR)
führte den genannten Bundesbeschluss auch als Hauptargument ins Feld. Das VBS dürfe
eben im Rahmen der Budgetierung Umschichtungen vornehmen. Daniel Jositsch (sp,
ZH) fügte an, dass die Motion nicht aus rein formellen Gründen abgelehnt werden solle,
sondern dass man inhaltlich auch Stellung nehmen und signalisieren müsse, dass man
„den Bundesrat nicht zwingen wolle, innert kürzester Zeit Beschaffungsprojekte
präsentieren zu müssen”. Dem folgte der Ständerat, die Motion wurde fallen gelassen. 61

MOTION
DATUM: 21.09.2016
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Die im Juni im Ständerat angenommene Motion Jositsch (sp, ZH) zu präventiven
Drogensuchtests in der Armee fand im Nationalrat keine Mehrheit. Bereits in der SiK-
NR wurde das Geschäft einstimmig abgelehnt, so dass kein anderes Verdikt des
Ratsplenums zu erwarten war. Hauptsächliches Argument gegen die Motion war, dass
die Armee bereits über genügende gesetzliche Grundlagen verfügt, um bei Anzeichen
von Drogenmissbrauch im Dienst Untersuchungen anzuordnen. Vermehrte
Drogensuchtests ohne konkreten Tatverdacht würden hingegen dazu führen, dass das

MOTION
DATUM: 14.12.2016
MAXIMILIAN SCHUBIGER

01.01.90 - 01.01.20 15ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Vertrauensverhältnis zwischen den Armeeangehörigen und ihren Vorgesetzten gestört
werden könnte. Ebenso wurden Bedenken bezüglich der zu erwartenden Kosten
geäussert.
In der Ratsdebatte hielt man sich nicht lange mit dieser Vorlage auf. Nach der klaren
Ansage aus der Kommission schien dies auch nicht nötig zu sein. Verteidigungsminister
Parmelin vertrat zwar auch in der Volkskammer nochmals den bundesrätlichen Antrag
auf Annahme der Motion mit der Versicherung, dass die Regierung eine vorsichtige und
verhältnismässige Umsetzung dieses Anliegens anstreben werde. Das Ziel sei es, so
Parmelin, die Sicherheit im Strassenverkehr oder bei Schiessübungen zu erhöhen.
Damit gelang der Umschwung jedoch nicht, nur 6 Stimmen wurden für die Motion
abgegeben; 158 Nationalräte waren dagegen und 2 enthielten sich. 62

Die Sicherheitspolitische Kommission des Nationalrates (SiK-NR) wollte mit einer
Motion veranlassen, dass die Vollzugsstelle für den Zivildienst ins VBS transferiert wird
und nicht länger beim WBF verbleibt. Die Kommission sah darin einen Vorteil in der
Koordination: So könnten die Armeebestände besser überwacht, sowie Wechsel in
andere Dienstsysteme besser dokumentiert werden. Daraus erhoffte man sich auch
eine positive Wirkung auf die Rekrutierungszentren, die ebenfalls dem VBS
unterstehen. Eine Kommissionsminderheit stellte sich gegen die Motion.
Ebenso positionierte sich der Bundesrat, der sich auf die Anfänge des Zivildienstes
besann: Gerade weil bei der Einführung dieses Ersatzdienstes noch ein
Gewissenskonflikt als vordergründige Armeeablehnung angenommen wurde, hatte man
die Vollzugsstelle bewusst nicht dem damaligen Militärdepartement unterstellt, sondern
beim Bundesamt für Industrie und Arbeit (BIGA), dem heutigen SECO. Diese Trennung
sei nach wie vor angezeigt, so die Einschätzung der Regierung. Der anvisierte Transfer
bringe auch kaum einen erkennbaren Nutzen. Wichtige Tätigkeitsbereiche der
Zivildienstleistenden seien zudem im Umfeld des WBF angesiedelt, so beispielsweise
die Landwirtschaft und die Bildung.

Einer kurzen Debatte im Nationalrat folgte dann jedoch die Zustimmung des
Ratsplenums. Kommissionssprecher Büchler (cvp, SG) zeigte die Beweggründe der
Kommission für diesen Antrag auf. Das Anliegen entstand bei der Kenntnisnahme des
Berichts der „Studiengruppe Dienstpflichtsysteme” und ist im wesentlichen auf die
zunehmende Zahl von Übertritten von AdA in den Zivildienst zurückzuführen. So war das
erklärte Kernziel der Motion die „Sicherung der Armeebestände”, wofür es „mindestens
18'500 ausgebildeter Rekruten” bedürfe, so Büchler. Der kommissionsinterne
Widerstand fusste weitgehend auf den gleichen Argumenten, wie sie der Bundesrat
vorgebracht hatte. Lisa Mazzone (gp, GE) verdeutlichte die Bedeutung der
institutionellen Trennung von der Armee, indem die Vollzugsstelle des Zivildienstes
nicht beim VBS angesiedelt ist. Der Nationalrat überwies die Motion nach den
Ausführungen von Bundesrat Schneider-Ammann mit 94 zu 85 Stimmen. Vergeblich
hatte auch der Volkswirtschaftsminister die Vorzüge der gegenwärtigen Organisation
unterstrichen. 63

MOTION
DATUM: 16.03.2017
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Die nationalrätliche SiK wollte, dass der Sicherheitspolitische Bericht  zukünftig durch
das VBS verfasst werde, und brachte ihre Forderung Mitte 2017 in einer
Kommissionsmotion zum Ausdruck. Die Kommission wollte dadurch eine
Kompetenzen-Neuregelung erzielen und ferner drei Vorgaben umgesetzt wissen: Der
Bericht dürfe nicht länger als 20 DIN-A4 Seiten sein und müsse verständlich formuliert
werden, Sicherheitslücken müssten dargelegt und die nötigen Massnahmen zum
Schliessen der Lücken aufgezeigt werden und drittens müssten im Bericht die
Einschätzungen der anderen Departemente transparent dargelegt werden, sofern sie
von denjenigen des Verteidigungsdepartementes abweichen würden. Eine
Kommissionsminderheit Flach (glp, AG) unterstützte die Motion nicht und auch die
Regierung sprach sich gegen den Vorstoss aus. Bereits zu Beginn seiner Stellungnahme
bezog sich der Bundesrat auf die institutionelle Aufgabenverteilung: Als oberste
leitende und vollziehende Behörde sei er es, der die Berichte zur Sicherheit zu
verfassen habe. Zwar liege die Federführung für die Ausarbeitung dieser Berichte beim
VBS, die anderen Departemente seien jedoch auch einzubeziehen, weil die Instrumente
der Schweizer Sicherheitspolitik verschiedenen Departementen angegliedert seien.
Überdies seien bei der letztmaligen Publikation des Sicherheitspolitischen Berichts
auch die Kantone in einer Vernehmlassung angehört worden. Zweifel brachte der
Bundesrat auch in puncto verfassungskonformer Umsetzung der Motion vor. Die
Umsetzung würde eine Abkehr vom bis anhin üblichen Verfahren bedeuten und auch
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das Kollegialitätsprinzip im Bundesrat unterminieren. 

Im Nationalrat war das Geschäft auf der Tagesordnung der Herbstsession 2017, wo es
unmittelbar nach dem Sicherheitspolitischen Bericht selbst behandelt wurde. Es war
Kommissionssprecher Salzmann (svp, BE), der die Debatte eröffnete und die
Kernanliegen der Motion noch einmal darlegte. Wichtig war der Kommission auch ein
kürzerer Erscheinungsrhythmus dieser Berichte. Etwa alle zwei Jahre könnte ein
schlankerer Bericht erscheinen, der auch lediglich „Aktualisierungen” gegenüber der
vorangehenden Version aufführe und an tatsächlichen Problematiken orientiert sein
würde. Gegen kürzere Intervalle stellte sich die Kommissionsminderheit nicht, im
Gegenteil sei es angesichts der sich rasch verändernden Sicherheitslage angezeigt,
solche Berichte etwas häufiger zu verfassen. Flach (glp, AG) stellte sich jedoch aus
grundsätzlicheren Überlegungen gegen die Motion. Nicht nur teilte die Minderheit die
Ansicht des Bundesrates, dass der Bericht in dessen Kompetenz liege. Es seien auch
andere Punkte, denen die Motion zuwiderlaufe: Alleine schon die Begrenzung auf 20
Seiten halte er für unangemessen, erklärte Flach – der letzte Bericht umfasste 125
Seiten. „Sicherheit braucht vielleicht auch einmal etwas mehr Platz”, so Flach. Weiter
nannte er die alleinige Herausgeberschaft durch das VBS eine stossende Forderung,
denn die Sicherheitspolitik ist an diversen Stellen angesiedelt; Sicherheit sei auch
Aussenpolitik, sei auch Wirtschaftspolitik. Ebenso äusserte sich im Namen der
Regierung Bundeskanzler Thurnherr, dessen Anwesenheit, respektive die Abwesenheit
eines Regierungsmitglieds, bei Thomas Hurter für Stirnrunzeln sorgte. Des
Bundeskanzlers Ausführungen fruchteten denn auch nicht und das Ratsplenum nahm
die Motion mit 98 zu 68 Stimmen an, vier Parlamentsmitglieder enthielten sich. 64

Jean-René Fournier (cvp, VS) reichte im Nachgang an eine von ihm selbst früher
eingereichte Interpellation im Sommer 2017 eine Motion ein, mit der er auf die
Ausgestaltung des Leistungsvertrags mit dem Nationalen Pferdezentrum Bern Einfluss
nehmen wollte. Nachdem der Walliser Anfang 2017 seine Sorge bezüglich der
Verringerung des Bestands der Armee-Reitpferde geäussert hatte (aufgrund von
Sparmassnahmen wurde bekannt, dass nur noch 38, statt der bis anhin 65 Reitpferde
durch die Armee gehalten werden sollen), stellte er in der Motion die Forderung, den
Bestand bei ebendiesen 65 Tieren zu belassen. Dabei ging es ihm auch um den Erhalt
von ausserdienstlichen Aktivitäten mit kulturellem Bezug, wie beispielsweise der Einsatz
von Pferden bei den Berner Dragonern. Aber auch sportliche Aktivitäten und
Ausbildungslehrgänge (Reitkurse, veterinärische Weiterbildungen) sollen durch den
grösseren Pferdebestand weiterhin ermöglicht werden (siehe auch Ip.17.3031).
Fournier, selbst den Grad eines Majors bekleidend, zeigte sich bewusst, dass der
Stellenwert von Pferden in der Armee an Bedeutung verloren habe. Gleichzeitig hielt er
es für falsch, den Investitionsrückstand der Armee im Bereich der Immobilien und der
Ausrüstung auf dem Buckel der Pferde auszugleichen. 
Anders äusserte sich die Regierung, die dem Parlament die Ablehnung der Motion
nahegelegt hatte. Schwergewichtig gelte es, die finanziellen Mittel der Armee für den
Kernauftrag, die Landesverteidigung, frei zu halten. Es sei ferner nicht die Aufgabe des
VBS, Aktivitäten zu Gesellschaften zu subventionieren, wenn sie keinen direkten Bezug
zu den Traintruppen haben. Der laufende Vertrag mit dem nationalen Pferdezentrum
laufe Ende 2018 aus und eine neue Ausschreibung sollte die Gunst des Wettbewerbs
nutzen können, auch um die eingesetzten Mittel zu limitieren. Eine Bestandsreduktion
bei den Rössern sei unumgänglich, weil dadurch auch Unterhaltskosten eingedämmt
würden. Der Bestand der Tiere zugunsten der Traintruppen (150 Lastenpferde), soll
dagegen unangetastet bleiben, so stünden auch die Traintruppen als Gattung nicht in
Frage. Die Förderung des Pferdes sei damit sichergestellt.

Im Ständerat wurde die Motion nach der Behandlung der Armeebotschaft 2017
traktandiert, einem grossen Geschäft, in dem Millionenbeträge zu fixieren waren. So
äusserte sich Filippo Lombardi (cvp, TI), dass die Mehrausgaben für diese Pferde im
Gesamtbudget der Armee nicht stark ins Gewicht fallen würden. Auch Ständerat Hêche
(sp, JU) agierte als Advokat für die Tiere, im Interesse der Freiberger Rasse könne die
Motion angenommen werden, so der Jurassier. Es brauchte aber keine längere Debatte,
ehe die Standesvertreterinnen und Standesvertreter zur Abstimmung gelangten. 33 zu
fünf, so lautete das deutliche Verdikt der kleinen Kammer. Die Motion wurde also im
Sinne ihres Verfassers dem Nationalrat überwiesen. 65
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Die Vollzugsstelle für den Zivildienst ins VBS zu verlegen, kam für die
Sicherheitspolitische Kommission des Ständerates nicht in Frage. Allein schon die
Zuständigkeit des Bundesrates für die Organisation der Bundesverwaltung sei Grund
genug, dort nicht zu intervenieren. Darüber hinaus sah die Kommission aber weitere
Gründe für ihren Antrag an den Zweitrat, die Motion abzulehnen. So sei es sinnvoll, dass
das WBF verantwortlich für den Zivildienst bleibe, da dieser erhebliche Auswirkungen
auf den Arbeitsmarkt entfalten könne. So sähen es überdies auch die Departemente.
Ebenso pflichtete die SiK-SR der Einschätzung bei, dass eine organisatorische Trennung
des für die Armee zuständigen VBS sinnvoll bleibe – wie ursprünglich beabsichtigt. Mit 9
zu 0 Stimmen bei einer Enthaltung fasste die Kommission ihren Antrag. 66

MOTION
DATUM: 09.11.2017
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Bezüglich einer Motion der SiK-NR, welche die Vollzugsstelle des Zivildienstes ins VBS
transferieren will, gab SiK-Sprecher Eder (fdp, ZG)  im Ständeratsplenum einen
Überblick über die Erwägungen der Kommission, die die im Nationalrat gutgeheissene
Motion zur Ablehnung empfahl. Einstimmig war die Kommission nach Anhörung von
Bundesrat Schneider-Ammann und einem VBS-Vertreter zu diesem Antrag gekommen.
Vier Gründe waren ausschlaggebend, darunter das Hochhalten des historischen
Entscheids, den Zivildienst bei dessen Einführung nicht dem damaligen EMD
anzugliedern. Man wolle zudem weiterhin eine zivile Behörde für den Zivildienst
verantwortlich wissen. Weiter wollte man auch nicht in die Kompetenzen der Regierung
eingreifen, da die Organisation der Bundesverwaltung dem Bundesrat obliege. Zwei
weitere Gründe betrafen die Synergien, die innerhalb des WBF genutzt werden können
und die hohe Bereitschaft des Departements, an der Reduktion der
Zivildienstzulassungen mitzuwirken. Im Stöckli bedurfte es dann keiner langen Debatte,
einhellig wurde dem Antrag der Kommission gefolgt und die Motion somit  abgelehnt. 67

MOTION
DATUM: 06.12.2017
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Der Leistungsvertrag mit dem Nationalen Pferdezentrum Bern und damit in
Zusammenhang der Bestand an Reitpferden in der Armee beschäftigte im Frühjahr 2018
den Nationalrat. Die kleine Kammer hatte die Motion Fournier (cvp, VS) im Vorjahr
angenommen und damit dafür plädiert, den Bestand der Tiere bei 65 zu belassen und
entsprechend die finanziellen Mittel dafür bereit zu stellen. Die vorberatende WBK des
Nationalrates tagte Anfang 2018 zur Motion und zeigte sich wohlwollend: Zwar gab sie
ihr nicht die uneingeschränkte Unterstützung, aber mit dem Antrag an die
Volkskammer, die Motion leicht abgeändert anzunehmen, war die Richtung klar. Die
Kommissionsmehrheit schlug vor, den Bestand auf mindestens 55 Pferde zu fixieren.
Man kam damit auf einen Vorschlag der EFK zurück, wonach bei optimalem Einsatz der
Pferde eine Reduktion des Bestands um 10% möglich sei. Die Dienstleistungen sollen
demnach auch weiterhin von einem Drittanbieter erbracht werden (wie gegenwärtig
vom nationalen Pferdezentrum). 45 Pferde plus 10 Jungtiere sollen diesen
Mindestbestand von 55 Tieren ausmachen, so können sowohl Aufträge der Armee, als
auch weitere Aktivitäten, beispielsweise im Rahmen von J+S, erfüllt werden. Die
Kommission hatte diesen Vorschlag mit 17 zu 7 Stimmen gefasst.

Die Ratsdebatte wurde dann durchaus mit einem Augenzwinkern geführt, es war von
einem Bazar die Rede, 38, 45, 55 oder 65 Pferde; die Frage um den Reitpferdebestand
trug seltsame Früchte. Es war bisweilen auch nicht ganz klar, ob der Bundesrat effektiv
eine Bestandsreduktion ins Auge gefasst, oder lediglich geäussert hatte, dass ein
Bestand von 38 (oder auch 45) Pferden im Prinzip auch ausreichend wäre, um die
Aufgaben wahrzunehmen. Die Regierung selbst hatte sich in der Zwischenzeit ebenfalls
damit abgefunden, dass man nicht unbedingt von weniger Tieren ausgehen müsse.
Christian Wasserfallen (fdp, BE) äusserte namens der Kommissionsminderheit, dass
man die Motion ablehnen könne, weil sich nichts ändern würde, da weder Reitpferde
noch Lasttiere aufgegeben würden, und die Ausschreibung für den neuen
Leistungsvertrag komme ohnehin. Der Verteidigungsminister hatte das Schlusswort, und
auch er nutzte es leicht sarkastisch: Der Bundesrat stelle sich weder auf die
Hinterbeine, noch wiehere er vor Freude: er füge sich der veränderten Motion. Mit 149
zu 21 Stimmen (bei elf Enthaltungen) wurde die Motion zur Bereinigung dem Ständerat
zurückgegeben. 68
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Die Genehmigung der abgeänderten Motion zum Leistungsvertrag mit dem Nationalen
Pferdezentrum Bern respektive zum Bestand der Armee-Reitpferde war im Ständerat
nur noch Formsache. Nachdem der Nationalrat quasi einen Kompromissvorschlag
verabschiedet hatte und die WBK des Ständerates diesem folgen wollte, stand die
Motion Fournier (cvp, VS) in der Sommersession 2018 im Ständeratsplenum auf der
Tagesordnung. Die Kommission beantragte mit 7 zu 3 Stimmen, der nationalrätlichen
Version zuzustimmen, auch weil sich der Bundesrat dafür ausgesprochen hatte. Damit
signalisierte die Kommission ihre Haltung, dass die Pferde sowohl für militärische als
auch für kulturelle Belange von wesentlicher Relevanz seien.
Die Kantonsvertreterinnen und -vertreter folgten diesem Antrag nach einer nur kurzen,
dafür heiteren Debatte. Kommissionssprecherin Seydoux (cvp, JU) berichtete über den
gefassten Beschluss der Volkskammer und dem dort vorgesehenen, verkleinerten
Pferde-Bestand von 55 Tieren. Mit mässigem Enthusiasmus hatte der zuständige
Verteidigungsminister damals diese Korrektur zur Kenntnis genommen und
Ratspräsidentin Keller-Sutter (fdp, SG) erteilte dem Magistrat das Wort mit der
Anmerkung, dass nun auch der Ständerat seinen Enthusiasmus testen werde. Die damit
ausgelöste Heiterkeit kulminierte in Parmelins Anmerkung, man habe die 10 Pferde, die
aus dem Bestand gestrichen werden, übrigens nicht gegessen. 69

MOTION
DATUM: 31.05.2018
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Das Dienstbüchlein ins Zeitalter der Digitalisierung zu überführen, hat sich Marcel
Dobler (fdp, SG) auf die Fahne geschrieben. Mit einer Motion forderte der St. Galler den
Bundesrat auf, das Dienstbüchlein zu digitalisieren und im Sinne einer
Prozessvereinfachung zeitliche Einsparungen zu erzielen sowie die Sicherheit zu
erhöhen. So könne das Dokument zum Beispiel auch nicht mehr verloren gehen,
begründete der Motionär. Ohne weitere Ausführungen unterstützte der Bundesrat das
Anliegen und beantragte dem Parlament die Annahme dessen. Nicht nur die
Landesregierung, sondern auch der Nationalrat stand uneingeschränkt hinter diesem
Vorhaben, es wurde diskussionslos gutgeheissen. 70

MOTION
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Die Digitalisierung des Dienstbüchleins war auch im Ständerat unbestritten: Nachdem
die Motion Doblers (fdp, SG) bereits in der Volkskammer angenommen worden war,
stimmten auch die Ständerätinnen und Ständeräte auf einstimmigen Antrag ihrer
Kommission dem Vorstoss zu. Ihr Sprecher Dittli (fdp, UR) fasste sich kurz und wies
darauf hin, dass nicht nur Bundesrat und Nationalrat bereits positiv gestimmt gewesen
seien, sondern das Anliegen auch im Einklang mit der Informatikstrategie des Bundes
2016-2019 stehe. 71

MOTION
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Le groupe UDC a demandé au Conseil fédéral de revenir sur la création d'un
commandement du Soutien. Dans le cadre du Développement de l'armée (DEVA), il est
prévu de fusionner en 2023 la Base de l'aide au commandement avec la Base logistique
de l'armée et les Affaires sanitaires. L'UDC doute de la pertinence actuelle de cette
réorganisation, qui étendra la bureaucratie militaire. Il a demandé en conséquence de
modifier la loi sur l'armée (LAAM). 
Le Conseil fédéral a soutenu la motion, ne voyant aucune plus-value à la réorganisation
par rapport à l'organisation actuelle. En cas d'adoption de la motion, il a précisé que
l'ordonnance sur l'organisation de l'armée (OOrgA) devrait être adaptée.
Lors du passage au Conseil national, la motion a été adoptée sans discussion. 72
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Wirtschaftspolitik

Gesellschaftsrecht

Étant donné l’absence de frontière sur l’internet, de nombreuses plateformes
commerciales sont actives en Suisse, mais n’y ont pas de domicile de notification. Selon
Balthasar Glättli (verts, ZH) une telle situation peut devenir problématique en cas de
violation du droit de la personnalité ou du droit de la protection des données. Il a donc
déposé une motion pour renforcer l’application du droit sur internet en obligeant les
grandes plateformes commerciales à avoir un domicile de notification. Dans cette
optique, il propose notamment la modification des articles 140 CPC et 87 CPP. 
D'un côté, la motion a été combattue par Philippe Bauer (plr, NE). S'il estime que la
question du for des grandes firmes commerciales sur Internet pose un problème, il
considère que la solution avancée par le parlementaire vert n'était pas satisfaisante.
D'un autre côté, la motion a reçu l'appui du gouvernement, par la conseillère fédérale
Simonetta Sommaruga (DFJP). Le gouvernement reconnaît qu'un problème existe, et
surtout, estime qu'aucune solution satisfaisante n'a encore été trouvée. Ainsi, il est
favorable à la motion afin que des discussions soient lancées pour trouver une solution.
Lors du vote, la motion a été adoptée  par 141 voix contre 46 et 4 abstentions.
L'opposition libérale des voix de la majorité du PLR (24 voix) a été complétée par une
minorité UDC. La motion passe à la chambre des cantons. 73

MOTION
DATUM: 15.06.2018
GUILLAUME ZUMOFEN

La numérisation entraîne un abolissement progressif des frontières étatiques sur
internet. Une telle situation complexifie l'application du droit sur internet. Afin de
garantir les droits fondamentaux, notamment le droit de la personnalité et le droit de la
protection des données, Balthasar Glättli (verts, ZH) préconise un renforcement de
l’application du droit sur internet en obligeant les grandes plateformes commerciales
à avoir un domicile de notification en Suisse. 
La Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats (CAJ-CE) s'est penchée sur
la motion. Elle estime qu'il est urgent d'agir afin de garantir les droits des citoyens
helvétiques sur Internet. Elle explique qu'une motion de commission, qu'elle a déposée
en mars 2018, a déjà été adoptée par les deux chambres. Au final, elle préconise
l'adoption de la motion qu'elle juge comme un complément pertinent à la motion
18.3379 préalablement acceptée. En chambre, le Conseil des Etats a adopté la motion à
l'unanimité. 74
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Infrastruktur und Lebensraum

Verkehr und Kommunikation

Strassenverkehr

Die Polizei muss wissen, welchen Personen der Führerausweis entzogen wurde,
befand Bernhard Guhl (bdp, AG). Er hatte 2017 eine Motion eingereicht, welche
sicherstellen sollte, dass die Polizei auch nach einer Inkraftsetzung von Artikel 89g
Absatz 4 des Strassenverkehrsgesetzes (Änderung im Rahmen der Via sicura, noch nicht
in Kraft) informiert sei über die Entzüge von Führer- und Lernfahrausweisen. Im
revidierten Strassenverkehrsgesetz soll die Datenhoheit beim ASTRA liegen, gemäss
dem genannten Artikel 89g sollen Polizeikorps nur noch Daten von Fahrzeughaltern mit
unbefristetem Entzug der Fahrerlaubnis zur Verfügung gestellt werden. Der Motionär
sah diese Regelung als unnötige Einschränkung und Behinderung der Polizeiarbeit an. 
Der Bundesrat hielt in seiner Stellungnahme fest, dass die Polizei bei der Kontrolle von
Fahrerinnen und Fahrern via Fahndungssystem Ripol weiterhin über die Information
verfügen wird, ob bei der kontrollierten Person ein Führerausweisentzug vorliegt. Die
Motion wolle die Daten von Ausweisentzügen auch bei unbemannten, automatisierten
Kontrollen verfügbar machen. Da dort die Kontrolle aber nicht über die fahrende
Person stattfindet, sondern über das Fahrzeug, könnten jedoch auch Personen ins
Visier der Polizei geraten, die ganz regulär ein Fahrzeug lenkten: Drittpersonen, die ein
Fahrzeug lenken, dessen Halterin oder Halter der Ausweis entzogen worden war. Der
Bundesrat empfahl deswegen die Ablehnung der Motion. 
Im September 2019 behandelte der Nationalrat die Motion und stimmte ihr trotz
mahnender Worte von Bundesrätin Sommaruga mit 130 zu 52 Stimmen (1 Enthaltung)
zu. 75
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Luftfahrt

Im Rahmen der Revision des Datenschutzgesetzes entschied sich die SPK-NR im August
2019, den Bundesrat mit sechs Motionen (Mo. 19.3960, Mo. 19.3961, Mo. 19.3962, Mo.
19.3963, Mo. 19.3964, Mo. 19.3965) aufzufordern, die Datenschutzbestimmungen in
anderen Bundesgesetzen zu vervollständigen. 
Mit der Motion 19.3965 wollte die Kommission eine gesetzliche Grundlage für die
Bearbeitung von Personendaten – auch von besonders schützenswerten Daten – durch
Flughafenhalter und deren Auftragsbearbeiter schaffen. Im Flugbereich müssten an
verschiedenen Stellen Daten bearbeitet werden, etwa zur Flugsicherheit, zum Zutritt zu
sicherheitskontrollierten Bereichen, zu Vorfällen und Unfällen oder für
Passagierprozesse wie Check-ins. Personendaten müssten an Sicherheitsorgane des
Bundes und der Kantone oder an Luftverkehrsunternehmen weitergegeben werden.
Zudem seien im Rahmen des Nationalen Sicherheitsprogramms Luftfahrt (NASP)
Möglichkeiten zur Videoüberwachung oder zur Bearbeitung von biometrischen Daten
geschaffen worden – jedoch fehlten für diese Vorgänge die gesetzlichen Grundlagen.
Zudem solle bei Verabschiedung der Revision des Datenschutzgesetzes eine gesetzliche
Grundlage für Profiling erstellt werden. 
Der Bundesrat erachtete die Erweiterung der Datenbearbeitungskompetenz als nicht
notwendig. Die heutigen Vorschritften entsprächen den Vorgaben der internationalen
Zivilluftfahrtbehörde und der EU und hätten sich bewährt. Die von der Kommission
aufgelisteten Prozesse seien nicht Aufgabe der Flughafenhalter, somit benötigten diese
auch keine Kompetenz zur entsprechenden Datenbearbeitung. Mit dem Inkrafttreten
des Bundesgesetzes über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus
(PMT) erhielten die Flughafenhalter zudem die für den Zugang zu geschützten Bereichen
im Flughafen nötigen Informationen. 
In der Wintersession 2019 behandelte der Nationalrat diese Motion, nicht aber die fünf
verwandten Vorstösse. Man habe diese sechs Aspekte aus der Beratung des
Datenschutzgesetzes ausgelagert, um weitere Verzögerungen bei Letzterem zu
vermeiden, erklärte der Sprecher der SPK-NR Matthias Jauslin (fdp, AG). Er zeigte sich
über die ablehnende Haltung des Bundesrates erstaunt, zumal die Kommission die
Motion mit 20 zu 2 Stimmen (bei 1 Enthaltung) verabschiedet habe und kein
Minderheitsantrag vorliege. Verkehrsministerin Sommaruga versuchte, die Position des
Bundesrates noch einmal zu verdeutlichen: In denjenigen Bereichen, in denen die
Flughafenhalter für die Sicherheit zuständig sind, erhielten sie bereits heute die
notwendigen Informationen; für alle anderen Bereiche, die nicht zu ihren Aufgaben
zählten, benötigten sie auch keine entsprechenden Kompetenzen. Wie Simonetta
Sommaruga in der Debatte vermutet hatte, nahm der Nationalrat die Motion mit 132 zu
50 Stimmen (bei 3 Enthaltungen) deutlich an. Die SVP-Fraktion lehnte den Vorstoss
einstimmig ab. 76

MOTION
DATUM: 09.12.2019
ANJA HEIDELBERGER

Umweltschutz

Lärmschutz

Le Conseil des Etats a transmis à l'unanimité, contre l'avis du Conseil fédéral inquiet de
ses conséquences financières, la motion Miville (ps, BS) concernant les protections
antibruit pour les stands de tir. Ce texte propose que la Confédération subventionne
en partie les diverses mesures nécessaires pour rendre les installations de tir
conformes aux exigences de la loi sur l'environnement et de l'ordonnance sur la
protection contre le bruit, ces tâches dépassant souvent les moyens des communes et
des cantons. Il charge donc le gouvernement de procéder à une révision de la loi sur
l'organisation militaire afin d'y intégrer une telle disposition. 77

MOTION
DATUM: 20.09.1990
SERGE TERRIBILINI
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Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Gesundheitspolitik

Im Einvernehmen mit dem Bundesrat nahm der Nationalrat eine Motion Noser (fdp, ZH)
an, die einen Ausbau der 2004 in der laufenden KVG-Revision beschlossenen
Versichertenkarte zu einem eigentlichen Gesundheitspass verlangt, der die
Patientenerkennung vereinfacht, medizinische Notfalldaten beinhaltet und einen
sicheren Zugang zu persönlichen Gesundheitsinformationen ermöglicht. Es seien
darüber hinaus Gesundheitsinformationsnetze zwischen den Versorgungsstationen
(Krankenhäuser, Praxen, Laboratorien usw.) zu entwickeln, um den Informationsstand
aller im schweizerischen Gesundheitswesen Beteiligten zu verbessern, aktuelle Daten
zum Stand der Volksgesundheit zu eruieren und eine rasche Reaktion auf erkannte
Gefahren bzw. Gefahrenquellen im Bereich der Gesundheit sicherzustellen. Teuscher
(gp, BE), welche die Motion 2004 bekämpft hatte, plädierte erneut mit dem Argument
des Datenschutzes gegen eine Annahme, unterlag jedoch mit 99 zu 46 Stimmen.(Für die
Versichertenkarte vgl. hier) 78

MOTION
DATUM: 07.06.2006
MARIANNE BENTELI

Mit zu den Vorkehrungen, um die Gesundheitsausgaben zu optimieren, gehört nach
Meinung des Parlaments auch der Ausbau von E-Health, beispielsweise bei der
Vernetzung von patientenrelevanten Daten zur Vermeidung von
Mehrfachuntersuchungen oder bei der Warnung der Bevölkerung vor einem (allenfalls
nicht unbedingt notwendigen) Arztbesuch. 2006 hatte der Nationalrat im
Einverständnis mit dem Bundesrat eine diesbezügliche Motion Noser (fdp, ZH)
angenommen, die nun diskussionslos auch vom Ständerat überwiesen wurde. Im Juni
verabschiedete der Bundesrat seine E-Health-Strategie. Diese soll dazu beitragen, den
Zugang zu einem bezüglich Qualität, Effizienz und Sicherheit hoch stehenden und
kostengünstigen Gesundheitswesen zu gewährleisten. Erleichtert werden soll dies
mittelfristig auch durch den Ausbau der vom Parlament bereits beschlossenen
„Versichertenkarte“, die allerdings infolge von datenschützerischen Bedenken
vorderhand als rein administratorische Karte konzipiert wurde; weitergehende Daten
dürfen nur mit Einwilligung der Patienten darauf gespeichert werden. Wie der
Bundesrat in seiner Stellungnahme zu einer noch nicht behandelten Motion Humbel Näf
(cvp, AG) darlegte, hatte sich das Parlament bewusst dafür entschieden, die
Informationen direkt auf der Karte zu speichern, wozu die Regierung im Februar eine
Verordnung erliess, die 2009 wirksam wird. Der Gebrauch der Karte als Zugangscode
für eine generelle Vernetzung der Daten sei deshalb aus gesetzlicher Sicht im
Augenblick nicht möglich. 

Im September unterzeichneten das EDI und die GDK eine Rahmenvereinbarung zum
Aufbau von E-Health. Die Versichertenkarte tritt auf Anfang 2009 obligatorisch in
Kraft 79

MOTION
DATUM: 28.06.2007
MARIANNE BENTELI

Epidemien

Emotionsloser verlief der Internationale Kongress über AIDS-Prävention, der anfangs
November in Montreux (VD) stattfand. Die Fachleute aus aller Welt waren sich dabei
einig, dass Evaluation ein wichtiger Bestandteil jeder Prävention sei und deshalb
unbedingt zuverlässigere Daten über die Verbreitung der HIV-Infektion erhoben werden
müssten. Das BAG möchte so im Einvernehmen mit der Verbindung der Schweizer Ärzte
FMH die Bevölkerung mit unverknüpfbaren anonymen Stichproben auf ihre
Seropositivität testen lassen. In diesem Sinn reichte Nationalrat Günter (ldu, BE; Mo.
90.349) eine Motion ein, welche die Durchführung anonymer HIV-Tests bei Rekruten
verlangt. Die Motion wurde nach dem Ausscheiden Günters aus dem Rat
abgeschrieben. 80
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Sozialversicherungen

Sozialversicherungen

Im Rahmen der Revision des Datenschutzgesetzes entschied sich die SPK-NR im August
2019, den Bundesrat mit sechs Motionen (Mo. 19.3960, Mo. 19.3961, Mo. 19.3962, Mo.
19.3963, Mo. 19.3964, Mo. 19.3965) – erstere fünf im Sozialversicherungsbereich –
aufzufordern, die Datenschutzbestimmungen in verschiedenen Bundesgesetzen zu
vervollständigen. 

In der Motion 19.3960 fordert die Kommission, dass die kontrollierenden und
beaufsichtigenden Organe gemäss KVAG zukünftig den privaten Krankenversicherungen
die für die «Koordination ihrer Beurteilung und Berechnung von Leistungsansprüchen»
nötigen Daten – inklusive Personendaten – müssen zukommen lassen können. Dieselbe
Forderung stellte die Kommission in der Motion 19.3964 für die privaten
Unfallversicherungen. Der Bundesrat empfahl beide Motionen zur Ablehnung, da die
Datenweitergabe im KVAG und UVG mit Einwilligung der Versicherten heute schon
zulässig sei. Eine generelle Ermächtigung zur Datenweitergabe unter anderem an die
Zusatzversicherungen lehne er aber aufgrund der Sensibilität der Gesundheitsdaten ab.

Mit den Motionen 19.3961 und 19.3963 soll erreicht werden, dass die mit der
Durchführung des UVG, des KVG und des KVAG betrauten Organe zukünftig auch Case-
Management-Massnahmen durchführen könnten, die bisher nicht zu ihrem
Aufgabenkatalog gehört hatten. Nach Erteilung der Berechtigung durch die Betroffenen
sollten sie entsprechend auch zur Bearbeitung von Personendaten berechtigt werden.
Bisher dürften Personendaten zu diesem Zweck nur ausnahmsweise und im Einzellfall
bearbeitet werden, was die Wirksamkeit der Case-Management-Massnahmen
reduziere. Zudem solle bei Verabschiedung der Revision des Datenschutzgesetzes eine
gesetzliche Grundlage für Profiling erstellt werden. Der Bundesrat empfahl die
Ablehnung der Motionen. Eine Integration des Case-Managements in den UVG-
Leistungskatalog würde diese Möglichkeit, die heute nur in den wenigsten
Schadenfällen zur Anwendung komme, allen versicherten Personen eröffnen, was einen
«unüberschaubaren Mehraufwand» mit sich bringen würde. Da zudem die IV für
Integrationsmassnahmen nach Unfällen zuständig sei, würde ein solches Case-
Management-Obligatorium einen Dualismus zur IV darstellen. Schliesslich erachtete der
Bundesrat die bisherigen Berechtigungen der Unfallversicherungen zur
Datenbearbeitung als ausreichend. Im KVG hingegen seien zwar Case-Management-
Massnahmen möglich, grundsätzlich sei dies aber Aufgabe der Leistungserbringenden,
nicht der Versicherungen. Zudem seien auch hier die Berechtigungen zur
Datenbearbeitung ausreichend, während ein Profiling mit den sensiblen
Gesundheitsdaten der Versicherten nicht nötig und mit Verweis auf die Risikoselektion
nicht angezeigt sei.

Mit der Motion 19.3962 sollen das BVG und das UVG sowie allenfalls zusätzliche
Sozialversicherungsgesetze dahingehend geändert werden, dass die Zustimmung der
Versicherten zur Bekanntgabe ihrer Personendaten auch anders als schriftlich erfolgen
dürfen, da schriftliche Einwilligungen den elektronischen Geschäftsverkehr
behinderten. Der Bundesrat empfahl auch diese die Motion zur Ablehnung, da die
aktuelle Regelung eine Sicherheit für Unterzeichnende und Empfängerinnen und
Empfänger der Willenserklärung darstelle, was bei anderen Möglichkeiten nicht gegeben
sei. Hingegen sei eine elektronische Unterschrift der handschriftlichen bereits heute
gleichgestellt, hänge jedoch noch von einem staatlich anerkannten elektronischen
Identifizierungsmittel, wie es durch das E-ID-Gesetz geschaffen werden solle, ab. 81

MOTION
DATUM: 16.08.2019
ANJA HEIDELBERGER

In der Wintersession 2019 behandelte der Nationalrat zwei Ordnungsanträge zu den
Motionen 19.3960 bis 19.3964, mit denen die SPK-NR Datenschutzbestimmungen in
verschiedenen Bundesgesetzen ergänzen wollte. So standen sich ein Ordnungsantrag
Barrile (sp, ZH) und ein Ordnungsantrag Rutz (svp, ZH) gegenüber. Angelo Barrile
verlangte, die Motionen von der Tagesordnung des Nationalrats vom 17. Dezember 2019
zu nehmen, da es sich dabei nicht um «rein datenschützerische Anliegen, sondern
vielmehr um die Ausweitung der Kompetenzen verschiedener Versicherer» handle. Ihre
Annahme hätte weitreichende Folgen im Bereich der Sozialversicherungen, weshalb die
SGK-NR zuständig werden und sich damit befassen solle. Auch Gregor Rutz verlangte
die Streichung der Geschäfte von der aktuellen Tagesordnung, wollte die Motionen aber
nicht fix der SGK zuweisen, dieser – und anderen Kommissionen – aber die Möglichkeit

MOTION
DATUM: 16.12.2019
ANJA HEIDELBERGER
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zu einem Mitbericht geben und die Motionen entsprechend erst in der
Frühjahrssession 2020 behandeln. Mit 104 zu 87 Stimmen folgte der Nationalrat dem
Ordnungsantrag Rutz. 82

Erwerbsersatzordnung (EO)

Da die relativ geringen Einkünfte über die Erwerbsersatzordnung (EO) oftmals als Grund
für die Verweigerung des "Weitermachens" im Militär angeführt werden, überwies der
Nationalrat eine Motion Allenspach (fdp; ZH), welche den Bundesrat ersucht, eine
Revision der EO in dem Sinn einzuleiten, dass Wehrmänner bei Beförderungsdiensten
mindestens so viel an Erwerbsausfallentschädigung erhalten, wie sie im Falle von
Arbeitslosigkeit an Arbeitslosengeldern beziehen könnten, als Postulat. 83

MOTION
DATUM: 08.10.1993
MARIANNE BENTELI

Krankenversicherung

Im Herbst 2018 verlangte Heinz Brand (svp, GR) eine administrative Erleichterung der
Überprüfung der Versicherungspflicht durch die Kantone, unter anderem durch eine
elektronische Abfrage bei den Krankenkassen oder Krankenkassenverbänden. Jährlich
müssen die Kantone rund 800'000 Zugezogene oder Neugeborene und damit rund 10
Prozent der Bevölkerung auf ihre KVG-Pflicht überprüfen. Aufgrund fehlender
elektronischer Überprüfungsmöglichkeiten müsse diese Abfrage de jure über briefliche
Einzelanfragen geschehen, erklärte der Motionär. Wenn bei einer vermuteten fehlenden
Versicherung von Amtes wegen eine Versicherung verfügt werde, werde jedoch häufig
festgestellt, dass bereits eine Versicherung vorhanden sei. Der Bundesrat befürwortete
die Motion, betonte jedoch, dass er davon ausgehe, dass die Versichererverbände nicht
über persönliche Daten der Versicherten verfügten und sich der Datenaustausch somit
auf die Einwohnerdienste und die Krankenversicherer beschränke. In der Wintersession
2018 nahm der Nationalrat die Motion Brand diskussionslos und stillschweigend an. 84

MOTION
DATUM: 14.12.2018
ANJA HEIDELBERGER
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